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Mit dieser Datei – die wöchentlich aktualisiert wird – möchten wir Sie über die 
aktuelle Rechtsprechung des BGH sowie geplante Gesetzesvorhaben auf dem 
Laufenden halten. 
 
Die Datei besteht neben zahlreichen Presseveröffentlichungen unter anderem 
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uns in Hinblick auf die Examensrelevanz analysiert sowie im Kurs ausführlich 
besprochen. 
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ZIVILRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 
 

Aufklärungspflicht des Verkäufers beim 
Autoverkauf nach Erwerb von einem 

unbekannten Zwischenhändler  

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass der Verkäufer eines gebrauchten Pkw den Käufer darüber aufklären muss, dass er das Fahrzeug 
kurze Zeit vor dem Weiterverkauf von einem nicht im Kfz-Brief eingetragenen "fliegenden 
Zwischenhändler" erworben hat.  
 
Der Kläger macht Schadensersatzansprüche aus dem Kauf eines erstmals im Jahr 1994 zugelassenen 
Pkw Audi A 6 geltend, den er am 21. März 2004 für 4.500 € vom Beklagten zu 1 über einen 
Gebrauchtwagenhändler – den Beklagten zu 2 – als Vermittler erworben hat.  
 
Im Kaufvertragsformular ist unter dem vorformulierten Text "Gesamtfahrleistung nach Angaben des 
Vorbesitzers" handschriftlich "201.000 km" vermerkt; dies entspricht dem vom Tacho zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses ausgewiesenen Kilometerstand. Als Vorbesitzer waren aus dem Kfz-Brief nur der 
ursprüngliche Halter sowie der seit dem 16. Februar 2004 als Halter eingetragene Beklagte zu 1 
ersichtlich. Dieser hatte das Fahrzeug jedoch über den Beklagten zu 2 von einem Zwischenhändler 
erworben, der beiden Beklagten nur als "Ali" bekannt war und der das Fahrzeug seinerseits von einem 
weiteren, ebenfalls nicht als Halter im Kfz-Brief eingetragenen Vorbesitzer erworben hatte. Über diese 
Umstände wurde der Kläger bei Abschluss des Kaufvertrages nicht informiert.  
 
Der Kläger fuhr mit dem Pkw 21.000 km und veräußerte ihn im November 2006 zu einem Preis von 
1.500 € einschließlich Mehrwertsteuer. Er ist der Auffassung, die Beklagten hätten ihn über den Erwerb 
des Fahrzeugs von einem nicht näher bekannten Zwischenhändler aufklären müssen. In diesem Fall hätte 
er auf die vom Kilometerzähler angezeigte Laufleistung von 201.000 km nicht vertraut und das Fahrzeug 
deshalb auch nicht gekauft. Die tatsächliche Laufleistung des Pkw habe im Zeitpunkt des Kaufvertrages 
mehr als 340.000 km betragen.  
 
Der Kläger hat Schadensersatz in Höhe von 7.009,39 € (Rückzahlung des Kaufpreises sowie Erstattung 
von Reparaturkosten abzüglich Verkaufserlös und Entgelt für gezogene Nutzungen) nebst Zinsen begehrt. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht der 
Klage in Höhe von 6.754,24 € nebst Zinsen stattgegeben; die weitergehende Berufung hat es 
zurückgewiesen.  
 
Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.  
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass beide Beklagte dem Kläger wegen Verletzung einer 
vorvertraglichen Aufklärungspflicht zum Schadensersatz verpflichtet sind. Bei Vertragsverhandlungen 
besteht für jeden Vertragspartner die Pflicht, den anderen Teil über solche Umstände aufzuklären, die 
den Vertragszweck (des anderen) vereiteln können und daher für seinen Entschluss von wesentlicher 
Bedeutung sind, sofern er die Mitteilung nach der Verkehrsauffassung erwarten kann. Ein solcher 
Umstand liegt vor, wenn - wie hier - der Verkäufer kurz zuvor den Pkw von einem "fliegenden 
Zwischenhändler" erworben hat. Denn ohne einen entsprechenden Hinweis geht der Käufer davon aus, 
dass der Vertragspartner das Fahrzeug von demjenigen übernommen hat, der als letzter Halter im 
Kraftfahrzeugbrief eingetragen ist. Hat der Verkäufer das Fahrzeug kurze Zeit vor dem Weiterverkauf 
selbst von einer Person mit unbekannter Identität erworben, liegt der Verdacht nahe, dass es während 
der Besitzzeit des unbekannten Voreigentümers zu Manipulationen am Kilometerzähler oder einer 
sonstigen unsachgemäßen Behandlung des Fahrzeugs gekommen ist. Die Verlässlichkeit der Angaben 
zum Fahrzeug wird dadurch grundlegend entwertet. Insbesondere kommt der Kilometerstandsanzeige 
und der Aussage zur "Gesamtfahrleistung nach Angabe des Vorbesitzers" hinsichtlich der tatsächlichen 
Fahrleistung keine nennenswerte Bedeutung zu.  
 
Da der Beklagte zu 1 als Verkäufer sich zur Erfüllung seiner vorvertraglichen Pflichten des Beklagten zu 2 
bediente, muss er sich dessen Verschulden wie eigenes zurechnen lassen. Der Bundesgerichtshof hat 
auch eine eigenständige Haftung des Beklagten zu 2 gemäß § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2, 3, § 241 Abs. 2 
BGB bejaht, weil dieser nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen als 
Gebrauchtwagenhändler bei der Vermittlung des Kaufvertrags zwischen dem Kläger und dem Beklagten 
zu 1 als Sachwalter des letzteren besonderes Vertrauen in Anspruch genommen hat. 
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Mindestbedarf für den Unterhaltsanspruch wegen 
Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes  

Der u. a. für Familiensachen zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass 
einem Unterhaltsberechtigten wegen Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes jedenfalls ein 
Mindestbedarf in Höhe des Existenzminimums zusteht, der dem notwendigen Selbstbehalt eines nicht 
erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen entspricht und gegenwärtig 770 € monatlich beträgt.  
 
Die Parteien lebten von September 1995 bis März 2006 in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammen. 
Im November 1995 wurde der erste Sohn der Klägerin geboren, der aus einer anderen nichtehelichen 
Beziehung hervorgegangen war. Im August 2000 wurde der gemeinsame Sohn der Parteien geboren, der 
seit August 2006 die Schule besucht.  
 
Die im Jahre 1968 geborene Klägerin war nach Abschluss ihres Studiums der Archäologie lediglich im 
Rahmen einiger zeitlich befristeter Projekte des Landesamtes für Archäologie erwerbstätig und erzielte 
daraus Einkünfte, deren Höhe nicht festgestellt ist. Während des Zusammenlebens mit dem Beklagten 
war sie nicht erwerbstätig. Seit dem Jahre 2006 erzielt sie geringfügige Einkünfte, die sich monatlich auf 
rund 200 € netto belaufen.  
 
Die Klägerin begehrt unbefristeten Betreuungsunterhalt für die Zeit ab Mai 2006 in Höhe von monatlich 
908 €. Das Amtsgericht hat die Klage im Wesentlichen abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das 
Oberlandesgericht der Klage für die Zeit von Mai 2006 bis Januar 2007 überwiegend stattgegeben. Für die 
Folgezeit hat es ihr einen Unterhaltsanspruch versagt, weil sie ihren Unterhaltsbedarf durch Einkünfte aus 
einer zumutbaren eigenen Erwerbstätigkeit decken könne. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin.  
 
Der Unterhaltsbedarf der Klägerin bestimmt sich gemäß § 1610 Abs. 1 BGB nach ihrer Lebensstellung bei 
der Geburt des gemeinsamen Kindes. Damit kommt es ausschließlich darauf an, welchen Lebensstandard 
sie vor der Geburt des Kindes erreicht hatte. Denn der Unterhaltsanspruch soll sie nur so stellen, wie sie 
stünde, wenn das gemeinsame Kind nicht geboren wäre. Anders als beim nachehelichen Unterhalt, bei 
dem sich der Bedarf des geschiedenen Ehegatten auch nach dem bisherigen Einkommen des anderen 
Ehegatten bemisst, kann die Mutter eines nichtehelich geborenen Kindes ihren Lebensbedarf nicht vom – 
ggf. höheren – Einkommen ihres Lebenspartners ableiten, und zwar auch dann nicht, wenn sie längere 
Zeit mit ihm zusammenlebte (vgl. BGH Urteil vom 16. Juli 2008 – XII ZR 109/09 – FamRZ 2008, 1739). 
Da der Betreuungsunterhalt ihr eine notwendige persönliche Betreuung des Kindes ermöglichen soll, ohne 
dass sie in dieser Zeit gezwungen ist, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ist ihr allerdings ein 
Unterhaltsbedarf zuzubilligen, der nicht unter dem Existenzminimum liegen darf. Dieses 
Existenzminimum als unterste Grenze des Unterhaltsbedarfs darf nach der Entscheidung des BGH in Höhe 
des nur wenig darüber hinausgehenden notwendigen Selbstbehalts eines Unterhaltspflichtigen 
pauschaliert werden, der gegenwärtig 770 € monatlich beträgt.  
 
Diesen Mindestbedarf kann die Klägerin ab Februar 2007 in voller Höhe durch zumutbare eigene 
Erwerbstätigkeit decken. Denn die Klägerin ist ab dieser Zeit – nach der ab Januar 2008 geltenden 
Neufassung des § 1615 l BGB und erst Recht auf der Grundlage der bis Ende 2007 geltenden früheren 
Fassung des § 1615 l BGB - jedenfalls zu einer halbschichtigen Erwerbstätigkeit in der Lage. Nach § 1615 
l BGB darf sich der betreuende Elternteil nur in den ersten drei Lebensjahren für eine vollzeitige 
persönliche Betreuung des gemeinsamen Kindes entscheiden. Verlangt er für die Folgezeit weiterhin 
Betreuungsunterhalt, muss er im Einzelnen darlegen, dass und in welchem Umfang neben den 
vorhandenen Möglichkeiten der Betreuung in einer kindgerechten Einrichtung noch eine weitere 
persönliche Betreuung erforderlich ist. Kindbezogene Gründe, die eine weitere persönliche Betreuung des 
dann 6 1/2 –jährigen Sohnes erfordern, hatte die Klägerin auch auf ausdrücklichen Hinweis des 
Oberlandesgerichts nicht vorgetragen. Im Revisionsverfahren war deswegen davon auszugehen, dass 
neben dem Schulbesuch auch eine Nachmittagsbetreuung in Betracht kommt. Weil die Klägerin über die 
Dauer des gemeinsamen Zusammenlebens hinaus auch keine elternbezogenen Verlängerungsgründe 
vorgetragen hatte, ist sie zu einer Erwerbstätigkeit verpflichtet, die deutlich über eine halbschichtige 
Tätigkeit hinausgeht. Soweit das Oberlandesgericht ihr eine halbschichtige Tätigkeit als Archäologin 
zugemutet hatte, bleibt dies sogar hinter der Erwerbspflicht nach der Rechtsprechung des BGH zurück.  
 
Ob die an MS erkrankte Klägerin aus gesundheitlichen Gründen erwerbsfähig ist oder ob sie einen 
Arbeitsplatz in ihrem erlernten Beruf als Archäologin finden kann, ist im Rahmen des Unterhaltsanspruchs 
wegen Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes unerheblich, weil der Unterhaltsanspruch nach § 
1615 l BGB ihre Lebensstellung nur wegen der notwendigen Kindesbetreuung sichern will. Einen 
Krankheitsunterhalt oder einen Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit, wie sie die §§ 1572 und 1573 BGB für 
den nachehelichen Unterhalt zusätzlich vorsehen, kennt § 1615 l BGB nicht.  
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Bundesgerichtshof zu Belehrungspflichten über 
das Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen  

Der Kläger ist der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände. Die Beklagte 
betreibt über die Internethandelsplattform eBay Handel unter anderem mit Heimtextilien, Kinder- und 
Babybekleidung sowie Babyausstattungen. Der Kläger nimmt die Beklagte auf Unterlassung der 
Verwendung von Klauseln in Anspruch, die diese für den Abschluss von Kaufverträgen über ihre bei eBay 
bestehende Internetseite verwendet. Im Revisionsverfahren hatte der unter anderem für das Kaufrecht 
zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs über die Wirksamkeit dreier Klauseln zu entscheiden, 
deren Verwendung das Berufungsgericht der Beklagten untersagt hatte.  

Die erste Klausel lautet:  

[Der Verbraucher kann die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb eines Monats durch 
Rücksendung der Ware zurückgeben.] "Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser 
Belehrung."  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klausel unwirksam ist. Sie enthält keinen ausreichenden 
Hinweis auf den Beginn der Rückgabefrist und genügt deshalb nicht den gesetzlichen Anforderungen an 
eine möglichst umfassende, unmissverständliche und aus dem Verständnis der Verbraucher eindeutige 
Belehrung (§ 312d Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, § 356 Abs. 2, § 355 Abs. 2 BGB). Ihre formularmäßige 
Verwendung begründet die Gefahr der Irreführung der Verbraucher und benachteiligt sie unangemessen 
(§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB).  

Nach § 356 Abs. 2, § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB beginnt die Rückgabefrist mit dem Zeitpunkt, zu dem dem 
Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Rückgaberecht, die unter anderem einen 
Hinweis auf den Fristbeginn zu enthalten hat, in Textform mitgeteilt worden ist. Aus der Sicht eines 
unbefangenen durchschnittlichen Verbrauchers, auf den abzustellen ist, kann die Klausel den Eindruck 
erwecken, die Belehrung sei bereits dann erfolgt, wenn er sie lediglich zur Kenntnis nimmt, ohne dass sie 
ihm entsprechend den gesetzlichen Anforderungen in Textform – d.h. in einer Urkunde oder auf andere 
zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise (§ 126b BGB) – mitgeteilt worden ist. 
Ferner kann der Verbraucher der Klausel wegen des verwendeten Worts "frühestens" zwar entnehmen, 
dass der Beginn des Fristlaufs noch von weiteren Voraussetzungen abhängt, er wird jedoch darüber im 
Unklaren gelassen, um welche Voraussetzungen es sich dabei handelt.  

Die zweite Klausel lautet:  

"Das Rückgaberecht besteht entsprechend § 312d Abs. 4 BGB unter anderem nicht bei Verträgen  

-zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten 
würde;  

-zur Lieferung von Audio- und Videoaufzeichnungen (u. a. auch CDs oder DVDs) oder von Software, 
sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, oder  

-zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten."  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klausel wirksam ist. Sie genügt den gesetzlichen 
Anforderungen. Die Beklagte ist nicht verpflichtet, für jeden angebotenen Artikel gesondert anzugeben, 
ob dem Verbraucher insoweit ein Rückgaberecht zusteht, und folglich für Fernabsatzverträge im 
elektronischen Geschäftsverkehr verschiedene Versionen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
verwenden. Eine Belehrung, die dem Verbraucher die Beurteilung überlässt, ob die von ihm erworbene 
Ware unter einen Ausschlusstatbestand fällt, ist nicht missverständlich. Insoweit bestehende 
Auslegungszweifel werden nicht dadurch beseitigt, dass die Beklagte bei - ihrer Meinung nach - den 
Ausschlusstatbeständen unterfallenden Fernabsatzverträgen lediglich darüber belehrt, dass ein 
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Rückgaberecht nicht bestehe. Der Verbraucher erhielte in diesem Fall deutlich weniger Informationen, als 
wenn er über den gesetzlichen Wortlaut der Ausschlusstatbestände informiert wird. Das ermöglicht ihm 
vielmehr, sich eine abweichende Meinung zu bilden und auf eine Klärung hinzuwirken. Auch durch den 
einschränkenden Zusatz "unter anderem" wird die Klausel nicht unklar, weil dadurch für den Verbraucher 
erkennbar nur auf den Umstand hingewiesen wird, dass in § 312d Abs. 4 BGB noch weitere, für den 
Versandhandel der Beklagten nicht einschlägige Ausschlusstatbestände aufgeführt sind.  

Die dritte Klausel lautet:  

[Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggfs. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) heraus zu geben.] "Bei einer Verschlechterung der 
Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware 
ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie dem Verbraucher etwa im Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre, zurückzuführen ist."  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klausel unwirksam ist. Zwar erfordert das Gesetz keine 
umfassende, alle in Betracht kommenden Fallgestaltungen berücksichtigende Belehrung über die bei 
einer Ausübung des Rückgaberechts eintretenden Rechtsfolgen. Die Belehrung muss aber einen Hinweis 
auf die Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 BGB enthalten. Das ist hier nicht der Fall. Nach § 357 Abs. 3 
Satz 1 BGB hat der Verbraucher im Fall der Ausübung eines Rückgaberechts Wertersatz auch für eine 
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, 
dies aber nur dann, wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine 
Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Wenn – wovon das Berufungsgericht ausgegangen 
ist - die Erteilung eines den Voraussetzungen des § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB genügenden Hinweises bei 
Vertragsschlüssen über eBay von vornherein ausgeschlossen ist, weil der Vertrag zustande kommt, ohne 
dass der erforderliche Hinweis spätestens bei Vertragsschluss in Textform erteilt werden kann, ist die 
Klausel 3 irreführend, weil sie keinen Hinweis darauf enthält, dass für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung kein Wertersatz zu 
leisten ist. Selbst wenn die Beklagte aber einen den Voraussetzungen des § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB 
genügenden Hinweis in der erforderlichen Textform auch noch bis zum Erhalt der Ware erteilen könnte (§ 
312c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BGB), müsste die Klausel 3 jedenfalls darauf hinweisen, dass eine 
Wertersatzpflicht für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung nur unter dieser Voraussetzung besteht (§ 312c Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 
1 Nr. 10 BGB-InfoV). Auch ein solcher Hinweis fehlt. Die formularmäßige Verwendung der den 
gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechenden Belehrung begründet die Gefahr der Irreführung der 
Verbraucher und benachteiligt sie unangemessen (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB).  
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Anhang:  

Auszugsweise Wiedergabe der angewandten Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB)  

§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen    

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer 
dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich und unter 
Angabe des geschäftlichen Zwecks die Informationen zur Verfügung zu stellen, für die dies in der 
Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist. 
Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen seine Identität und den geschäftlichen 
Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich offen zu legen.  

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen in dem dort bestimmten 
Umfang und der dort bestimmten Art und Weise in Textform mitzuteilen, und zwar  

1. …  

2. … bei Waren spätestens bis zur Lieferung an den Verbraucher.  

 

§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen    

(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des 
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht 
nach § 356 eingeräumt werden.  

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche, bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim Empfänger, 
bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung und bei 
Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss.  

(3) …  

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen  

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde,  

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,  

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass der Verbraucher seine 
Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat,  

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher seine 
Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat,  

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden,  

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, 
deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat 
und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen 
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Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten 
oder Geldmarktinstrumenten, oder  

7. zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf Veranlassung des Verbrauchers 
unmittelbar per Telefon oder Telefax in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht um 
Finanzdienstleistungen handelt.  

 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen    

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er 
an seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie 
fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder 
durch Rücksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.  

(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung 
über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch Namen 
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf den 
Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 enthält. Wird die Belehrung nach Vertragsschluss 
mitgeteilt, beträgt die Frist abweichend von Absatz 1 Satz 2 einen Monat. Ist der Vertrag schriftlich 
abzuschließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, 
der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur 
Verfügung gestellt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.  

(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss. Bei der Lieferung von 
Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 
erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht 
belehrt worden ist, bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der 
Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1 nicht ordnungsgemäß erfüllt hat.  

 

§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen    

(1) …  

(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sache beginnt, 
und nur durch Rücksendung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, 
durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. § 355 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.  

 

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe    

(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende Anwendung. …  

(2) …  

(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er 
spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen 
worden ist, sie zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung 
der Sache zurückzuführen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn der Verbraucher 
über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt 
hat.  

(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.  
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Rückabwicklung eines Kaufvertrags über ein 
im Fernabsatz erworbenes Radarwarngerät  

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass bei einem Fernabsatzgeschäft ein Widerrufsrecht des Verbrauchers auch dann besteht, wenn es 
einen Kaufvertrag über ein Radarwarngerät zum Gegenstand hat, der wegen Sittenwidrigkeit nichtig ist.  

Nach einem telefonischen Werbegespräch vom 1. Mai 2007 bestellte die Klägerin am darauf folgenden 
Tag per Fax einen Pkw-Innenspiegel mit einer unter anderem für Deutschland codierten 
Radarwarnfunktion zum Preis von 1.129,31 € (brutto) zuzüglich Versandkosten. Der von Klägerin 
ausgefüllte Bestellschein enthält unter anderem den vorformulierten Hinweis:  

"Ich wurde darüber belehrt, dass die Geräte verboten sind und die Gerichte den Kauf von 
Radarwarngeräten zudem als sittenwidrig betrachten."  

Die Lieferung des Gerätes erfolgte per Nachnahme am 9. Mai 2007. Die Klägerin sandte am 19. Mai 2007 
das Gerät an die Beklagte zurück und bat um Erstattung des Kaufpreises. Die Beklagte verweigerte die 
Annahme des Gerätes und die Rückzahlung des Kaufpreises.  

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin unter anderem die Verurteilung der Beklagten zur Rückzahlung des 
Kaufpreises zuzüglich 8,70 € Rücksendungskosten, insgesamt 1.138,01 €. Das Amtsgericht hat die Klage 
abgewiesen. Das Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben. Die vom Berufungsgericht zugelassene 
Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klägerin als Verbraucherin aufgrund des ausgeübten 
Widerrufs Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags hat. Sie kann die Rückzahlung des Kaufpreises 
(§ 346 BGB) und Erstattung der Kosten für die Rücksendung des Gerätes verlangen (§ 357 Abs. 2 Satz 2 
BGB).  

Zwar ist der Kaufvertrag über den Erwerb eines Radarwarngeräts nach der Rechtsprechung des Senats 
sittenwidrig und damit nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, wenn der Kauf nach dem für beide Seiten 
erkennbaren Vertragszweck auf eine Verwendung des Radarwarngeräts im Geltungsbereich der 
deutschen Straßenverkehrsordnung gerichtet ist (Senatsurteil vom 23. Februar 2005 - VIII ZR 129/04, 
NJW 2005, 1490 f.). Das Recht der Klägerin, sich von dem Fernabsatzvertrag zu lösen, wird davon jedoch 
nicht berührt. Ein Widerrufsrecht nach §§ 312d, 355 BGB* beim Fernabsatzvertrag ist unabhängig davon 
gegeben, ob die Willenserklärung des Verbrauchers oder der Vertrag wirksam ist. Der Sinn des 
Widerrufsrechts beim Fernabsatzvertrag besteht darin, dem Verbraucher ein an keine materiellen 
Voraussetzungen gebundenes, einfach auszuübendes Recht zur einseitigen Loslösung vom Vertrag in die 
Hand zu geben, das neben den allgemeinen Rechten besteht, die jedem zustehen, der einen Vertrag 
schließt.  

Der Senat ist der Auffassung entgegengetreten, nach der sich der Verbraucher bei einer Nichtigkeit des 
Vertrages dann nicht auf sein Widerrufsrecht berufen könne, wenn er den die Vertragsnichtigkeit nach §§ 
134, 138 BGB begründenden Umstand jedenfalls teilweise selbst zu vertreten habe. Ein Ausschluss des 
Widerrufsrechts wegen unzulässiger Rechtsausübung kann nur bei besonderer Schutzbedürftigkeit des 
Unternehmers in Betracht kommen. Daran fehlt es jedoch, wenn – wie im heute entschiedenen Fall – 
beiden Parteien ein Verstoß gegen die guten Sitten zur Last fällt.  

Der heute entschiedene Fall unterscheidet sich damit von demjenigen, der dem Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 23. Februar 2005 - VIII ZR 129/04, NJW 2005, 1490, zugrunde lag. Der dortige 
Käufer, der ein Widerrufsrecht nach § 312d BGB nicht geltend gemacht hatte, konnte die Rückzahlung 
des Kaufpreises für ein Radarwarngerät nicht verlangen, weil der dort zu beurteilende Anspruch auf 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung (§ 812 BGB) an der Kondiktionssperre des § 817 S. 2 
BGB* scheiterte. Nach dieser Bestimmung ist die Rückforderung einer zur Erfüllung eines wegen 
Sittenwidrigkeit nichtigen Vertrages erbrachten Leistung ausgeschlossen, wenn beiden Parteien ein 
Sittenverstoß zur Last fällt. Für den dem Verbraucher im Falle des Widerrufs eines Fernabsatzgeschäfts 
zustehenden Kaufpreisrückzahlungsanspruch aus § 346 BGB gilt diese Kondiktionssperre nicht.  
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*Auszugweise wiedergegebene gesetzliche Regelungen:  

§ 312 d BGB  

(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des 
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht 
nach § 356 eingeräumt werden. …  

§ 355 BGB  

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er 
an seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie 
fristgerecht widerrufen hat. …  

§ 817 BGB  

War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein 
gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe 
verpflichtet. Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß 
zur Last fällt, es sei denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das zur 
Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden.  
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BUNDESGERICHTSHOF  

IM NAMEN DES VOLKES  

URTEIL  
VIII ZR 243/08 Verkündet am:  
 16. September 2009  
 Vorusso,  
 Justizhauptsekretärin  
 als Urkundsbeamtin  
 der Geschäftsstelle  

in dem Rechtsstreit  
 
Nachschlagewerk:  ja  
BGHZ:   ja  
BGHR:   ja

VerbrauchsgüterRL Art. 3; BGB § 474 Abs. 1 Satz 1, § 346 Abs. 1; ZPO § 543 Abs. 1  
 
a) Die Zulassung der Revision kann auf den Grund eines im Rechtsstreit erhobenen 

Gegenanspruchs beschränkt werden.  
 
b) Bei Rückabwicklung eines Verbrauchsgüterkaufs steht einem Anspruch des Verkäufers auf 

Nutzungswertersatz gemäß § 346 Abs. 1 BGB europäisches Recht (hier 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie) nicht entgegen.  

 
BGH, Urteil vom 16. September 2009 - VIII ZR 243/08 - LG Hannover  

AG Hannover 
 
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 
16. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Ball, den Richter Dr. Frellesen, die 
Richterinnen Dr. Milger und Dr. Fetzer sowie den Richter Dr. Bünger  
 
für Recht erkannt:  
 

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil der 10. Zivilkammer des Landgerichts 
Hannover vom 13. August 2008 wird zurückgewiesen.  

 
Die Klägerin hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.  

 
Von Rechts wegen  
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Tatbestand: 

1
Die Klägerin kaufte vom Beklagten, einem Kraftfahrzeughändler, mit Vertrag vom 9. Mai 2005 
einen gebrauchten Pkw BMW 316 i mit einer Laufleistung von 174.500 km für 4.100 €. Die 
Klägerin finanzierte den Kaufpreis über die C. -Bank und erbrachte an diese Zahlungen in 
Höhe von insgesamt 1.126,15 €; ein Betrag von 4.052,54 € ist noch offen.  
 
2
Das Fahrzeug hatte einen Unfallschaden (Rahmenschaden) erlitten und war mit nicht 
zugelassenen Teilen (Reifen, Felgen und Auspuff) versehen. Nachdem die Klägerin dem 
Beklagten vergeblich eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt hatte, erklärte sie den Rücktritt vom 
Kaufvertrag. Sie ist mit dem Fahrzeug 36.000 km gefahren.  
 
3
Die Klägerin hat Zahlung von insgesamt 1.026,15 € nebst Zinsen Zug um Zug gegen 
Rückgabe des Fahrzeugs begehrt sowie ferner die Feststellung der Verpflichtung des 
Beklagten, sie von den Ansprüchen der C. -Bank aus dem zur Finanzierung des Fahrzeugs 
aufgenommenen Darlehen freizustellen. Das Amtsgericht hat den Beklagten im Wege des 
Versäumnisurteils entsprechend diesen Anträgen verurteilt. Nach Einspruch des Beklagten hat 
das Amtsgericht das Versäumnisurteil hinsichtlich des Zahlungsantrags insgesamt sowie hin-
sichtlich des Feststellungsantrags in Höhe eines Betrags von 51,08 € aufrechterhalten und 
den Beklagten auf die zwischenzeitliche Erweiterung der Klage zur Zahlung weiterer 100 € 
nebst Zinsen verurteilt; im Übrigen hat es das Versäumnisurteil aufgehoben und die Klage 
abgewiesen.  
 
4
Auf die Berufung der Klägerin hat das Landgericht - unter Zurückweisung der weitergehenden 
Berufung und der Anschlussberufung des Beklagten - das Urteil des Amtsgerichts hinsichtlich 
des Feststellungsantrags teilweise abgeändert und das Versäumnisurteil insoweit hinsichtlich 
eines Betrages von 1.129,77 € wiederhergestellt. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision verfolgt die Klägerin den Feststellungsantrag im restlichen Umfang – Freistellung in 
Höhe von 2.922,77 € - weiter.  
 

Entscheidungsgründe: 

5
Die Revision hat keinen Erfolg.  
 

I.  
 
6
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung, soweit für das 
Revisionsverfahren noch von Interesse, ausgeführt:  
 
7
Die Klägerin sei wegen der Sachmängel des Fahrzeugs gemäß § 323 Abs. 1 BGB zum 
Rücktritt berechtigt gewesen. Ihr stehe deshalb gegen den Beklagten aus § 346 BGB ein 
Anspruch auf Rückzahlung der an die finanzierende Bank erbrachten Zahlungen (1.126,15 €) 
sowie auf Freistellung von den noch bestehenden Darlehensverbindlichkeiten zu, allerdings 
gemindert um die Gebrauchsvorteile des Fahrzeugs, die das Amtsgericht zutreffend auf 
2.922,77 € (0,08 € je km) bemessen habe.  
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8
Die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 17. April 2008 - 
Rs. C-404/06 - stehe der Anrechnung der Nutzungsentschädigung nicht entgegen. Nach 
dieser Entscheidung widerspreche § 346 BGB nur insoweit der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999, als es um Nachbesserung und 
Austausch eines vertragswidrigen Verbrauchsgutes gehe; eine analoge Anwendung dieser 
Entscheidung auf den vorliegenden Fall der Vertragsauflösung komme nicht in Betracht.  
 

II.  
 
9
Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Rahmen des beschränkten 
Umfangs der Revisionszulassung stand, so dass die Revision zurückzuweisen ist.  
 
10  
1. Die Revision ist, soweit sie sich gegen die Höhe des Nutzungswertersatzes wendet, 
unstatthaft und damit unzulässig (§ 543 Abs. 1 ZPO), weil die Revision insoweit nicht 
zugelassen ist.  
 
11  
Das Berufungsgericht hat die Revision nur beschränkt - auf den Grund des vom Beklagten 
geltend gemachten Gegenanspruchs auf Nutzungswertersatz - zugelassen. Das ergibt sich 
zwar nicht aus dem Tenor, wohl aber, was nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
ausreicht (BGHZ 153, 358, 360 f. m.w.N.), aus den Gründen des Urteils. Die Begründung des 
Berufungsgerichts für die Zulassung der Revision zielt darauf ab, ob § 346 BGB mit Euro-
päischem Recht vereinbar ist, soweit diese Bestimmung im Falle des Rücktritts eines 
Verbrauchers vom Verbrauchsgüterkauf eine Ersatzpflicht des Verbrauchers für gezogene 
Nutzungen vorsieht. Dies betrifft lediglich den Grund des Gegenanspruchs, den der Beklagte 
gegenüber dem von der Klägerin geltend gemachten Freistellungsanspruch erhoben hat. Eine 
Beschränkung der Revisionszulassung auf den Anspruchsgrund ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs möglich (Senatsurteil vom 30. Juni 1982 - VIII ZR 259/81, NJW 1982, 
2380, unter II 2 c; BGH, Urteil vom 13. Juli 2004 - VI ZR 273/03, NJW 2004, 3176, unter II 1). 
Dies gilt, wie die Revisionserwiderung zutreffend geltend macht, auch für einen 
Gegenanspruch. Auch insoweit ist der Anspruchsgrund ein selbständig anfechtbarer Teil des 
Streitgegenstands, auf den die Revisionsführerin selbst ihre Revision hätte beschränken 
können.  
 
12  
2. Soweit die Revision zulässig ist, ist sie unbegründet.  
 
13  
a) Das Berufungsgericht hat einen Freistellungsanspruch der Klägerin aus § 346 BGB bejaht. 
Dies unterliegt nicht der revisionsrechtlichen Nachprüfung, weil die Zulassung der Revision, 
wie dargelegt, auf den Anspruchsgrund des vom Beklagten geltend gemachten 
Gegenanspruchs auf Nutzungsersatz beschränkt ist. Die vom Beklagten erhobene Rüge, dass 
sich ein Freistellungsanspruch der Klägerin nicht aus § 346 BGB, sondern allenfalls aus einem 
von ihr nicht geltend gemachten Schadensersatzanspruch ergeben könnte, hätte daher nur im 
Rahmen einer Anschlussrevision berücksichtigt werden können, die der Beklagte nicht 
eingelegt hat.  
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14  
b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass dem Beklagten bei einer 
Rückabwicklung des Vertrages nach § 346 BGB ein Gegenanspruch auf Wertersatz wegen 
der Gebrauchsvorteile des Fahrzeugs während der Besitzzeit der Klägerin (36.000 km 
Laufleistung) zusteht.  
 
15  
aa) Entgegen der Auffassung der Revision steht europäisches Recht einem Anspruch auf 
Nutzungswertersatz im Falle der Rückabwicklung eines Verbrauchsgüterkaufs nicht entgegen. 
Die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 17. April 2008 
(Rs. C-404/06, NJW 2008, 1433 - Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände) bezieht sich auf das Recht des Verbrauchers auf Ersatzlieferung, an 
dessen Geltendmachung dieser nicht durch eine Verpflichtung zu Nutzungswertersatz 
gehindert werden soll, nicht aber auf eine Rückabwicklung des Vertrages, bei der der Käufer - 
anders als bei der Nacherfüllung - seinerseits den gezahlten Kaufpreis nebst Zinsen 
zurückerhält. Zu Recht verweist die Revisionserwiderung auf den 15. Erwägungsgrund der 
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. 
EG Nr. L 171, S. 12; im Folgenden: Verbrauchsgüterkaufrichtlinie), der es ausdrücklich 
gestattet, die Benutzung der vertragswidrigen Ware im Falle der Vertragsauflösung zu 
berücksichtigen; hierauf nimmt auch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in 
seiner Entscheidung Bezug (aaO, Tz. 38 f.). Auch in der Literatur wird - soweit ersichtlich - 
nicht vertreten, dass die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie entgegen ihrem eindeutigen 15. 
Erwägungsgrund einer Regelung des nationalen Rechts entgegensteht, die - wie § 346 Abs. 1 
BGB - den Käufer im Fall des Rücktritts verpflichtet, gezogene Nutzungen herauszugeben 
oder hierfür Wertersatz gemäß § 346 Abs. 2 BGB zu leisten.  
 
16  
bb) Einer Vorlage des Rechtsstreits an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur 
Vorabentscheidung dieser Frage gemäß Art. 234 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Buchst. b EG bedarf es 
entgegen der Auffassung der Revision nicht. Die Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte der 
Mitgliedstaaten entfällt, wenn die gemeinschaftsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand 
einer Auslegung durch den Gerichtshof war oder wenn die richtige Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum 
mehr bleibt ("acte clair", vgl. nur EuGH, Urteil vom 15. September 2005 - Rs. C-495/03, Slg. 
2005, I S. 8151, Rdnr. 33 - Intermodal Transports BV/Staatssecretaris van Financiën; ferner 
BGHZ 174, 273, Tz. 34; 178, 243, Tz. 31). Letzteres ist hier - wie vorstehend unter aa) 
dargestellt - der Fall.  
 
Ball  Dr. Frellesen  Dr. Milger  
 

Dr. Fetzer  Dr. Bünger  
 

Vorinstanzen:  
AG Hannover, Entscheidung vom 28.11.2007 - 549 C 14966/06 -  
LG Hannover, Entscheidung vom 13.08.2008 - 10 S 1/08 - 
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Klärung des Verbraucherbegriffs in § 13 BGB 
bei natürlichen Personen, die auch selbständig 

freiberuflich tätig sind  

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
unter welchen Voraussetzungen eine natürliche Person, die nicht nur als Verbraucher, sondern auch als 
selbständiger Freiberufler am Rechtsverkehr teilnimmt als Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches anzusehen ist. 

Die Klägerin, eine Rechtsanwältin, bestellte am 7. Oktober 2007 über die Internetplattform der Beklagten 
unter anderem drei Lampen zu einem Gesamtpreis von 766 €. Sie gab dabei als Liefer- und Rechnungs-
adresse ihren Namen (ohne Berufsbezeichnung) und die Anschrift der "Kanzlei Dr. B." an, bei der sie tätig 
war. Die Klägerin erklärte am 19./21. November 2007 den Widerruf ihrer Vertragserklärung mit der 
Begründung, dass die Lampen für ihre Privatwohnung bestimmt gewesen seien und ihr deshalb ein 
Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Fernabsatzgeschäfte (§ 355 Abs. 1, § 312d Abs. 1, § 312b 
Abs. 1) zustehe, über das sie von der Beklagten nicht ordnungsgemäß belehrt worden sei. 

Sie hat mit ihrer Klage unter anderem die Rückzahlung des Kaufpreises von 766 € begehrt. Das Amts-
gericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen und im Wesentlichen 
ausgeführt, dass die Klägerin nach dem objektiven Empfängerhorizont nicht als Verbraucherin gehandelt 
habe und ihr daher ein Widerrufsrecht nach den fernabsatzrechtlichen Vorschriften nicht zustehe. 

Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision, mit der die Klägerin die Wiederherstellung des amts-
gerichtlichen Urteils erstrebte, hatte Erfolg. 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine natürliche Person, die – wie die Klägerin – sowohl als 
Verbraucher (§ 13 BGB) als auch in ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Unternehmer (§ 14 BGB) am 
Rechtsverkehr teilnimmt, im konkreten rechtsgeschäftlichen Handeln lediglich dann nicht als Verbraucher 
anzusehen ist, wenn dieses Handeln eindeutig und zweifelsfrei ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. Dies ist zum einen dann der Fall, wenn das in Rede 
stehende Rechtsgeschäft objektiv in Ausübung der gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
der natürlichen Person abgeschlossen wird (§ 14 BGB). Darüber hinaus ist rechtsgeschäftliches Handeln 
nur dann der unternehmerischen Tätigkeit der natürlichen Person zuzuordnen, wenn sie dies ihrem 
Vertragspartner durch ihr Verhalten unter den konkreten Umständen des Einzelfalls zweifelsfrei zu 
erkennen gegeben hat. 

Nach diesen Kriterien war die Klägerin im entschiedenen Fall bei der Bestellung der Lampen als 
Verbraucherin tätig geworden. Nach den in den Tatsacheninstanzen getroffenen Feststellungen hatte die 
Klägerin die Lampen für ihre Privatwohnung gekauft. Konkrete Umstände, aus denen die Beklagte 
zweifelsfrei hätte schließen können, dass der Lampenkauf der freiberuflichen Sphäre der Klägerin 
zuzurechnen sei, lagen nicht vor. Insbesondere konnte die Beklagte aus der Angabe der Kanzleianschrift 
als Liefer- und Rechnungsadresse nichts Eindeutiges für ein Handeln zu freiberuflichen Zwecken herleiten, 
da hieraus nicht deutlich wurde, dass die Klägerin in der Kanzlei als Rechtsanwältin – und nicht etwa als 
Kanzleiangestellte – tätig war. 

 



- aktuell  www.al-online.de  

Unzulässige Farbwahlklausel bei 
Schönheitsreparaturen  

("Weißen der Decken und Oberwände")  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte 
darüber zu entscheiden, ob eine Klausel über die Vornahme von Schönheitsreparaturen wirksam ist, 
wenn sie die Verpflichtung zum "Weißen" der Decken und Oberwände während der Mietzeit umfasst.  

Die Beklagten waren Mieter einer Wohnung des Klägers in Berlin. Nach § 3 Abs. 6 des 
Formularmietvertrages waren die Beklagten zur Übernahme der Schönheitsreparaturen verpflichtet. In 
der Klausel ist bestimmt:  

"Die Schönheitsreparaturen umfassen insbesondere:  

Anstrich und Lackieren der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen sowie sämtlicher 
Holzteile, Versorgungsleitungen und Heizkörper, das Weißen der Decken und Oberwände sowie der 
wischfeste Anstrich bzw. das Tapezieren der Wände."  

Mit der Klage hat der Kläger nach Beendigung des Mietverhältnisses unter anderem Schadensersatz 
wegen unterlassener Schönheitsreparaturen bzw. Beschädigung der Mietsache begehrt. Das Amtsgericht 
hat der Klage teilweise stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die 
Zahlungsklage wegen unterlassener Schönheitsreparaturen abgewiesen. Die vom Berufungsgericht 
zugelassene Revision des Klägers hatte keinen Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klausel unwirksam ist und daher ein Schadensersatz-
anspruch wegen unterlassener Schönheitsreparaturen nicht besteht. Der Senat hat seine Rechtsprechung 
fortgeführt, nach der eine Klausel, welche den Mieter verpflichtet, die Schönheitsreparaturen in 
"neutralen, hellen, deckenden Farben und Tapeten auszuführen", wegen unangemessener 
Benachteiligung nach § 307 BGB unwirksam ist, wenn sie nicht auf den Zustand der Wohnung im 
Zeitpunkt der Rückgabe beschränkt ist. Eine derartige Klausel benachteiligt den Mieter regelmäßig 
deshalb unangemessen, weil sie ihn auch während des Mietverhältnisses zu einer Dekoration in einer ihm 
vorgegebenen Farbwahl verpflichtet und dadurch in der Gestaltung seines persönlichen Lebensbereichs 
einschränkt, ohne dass dafür ein anerkennenswertes Interesse des Vermieters besteht. So verhielt es 
sich auch in dem hier zu entscheidenden Fall, weil die Klausel sich nicht auf eine bloße Endrenovierungs-
pflicht des Mieters beschränkt. Für ein anerkennenswertes Interesse des Vermieters an einem Wand- und 
Deckenanstrich allein in der Farbe weiß – etwa wegen einer andernfalls drohenden Substanzverletzung – 
bot der revisionsrechtlich zu berücksichtigende Sachvortrag des Klägers keinen Anhalt.  

Das Berufungsgericht ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass es jedenfalls nicht fern liegt, unter 
dem Begriff "weißen" nicht lediglich ein Synonym für streichen, sondern auch einen Anstrich in weißer 
Farbe zu verstehen. Lässt die Klausel somit auch diese Auslegung zu, so ist sie gemäß § 305c Abs. 2 BGB 
in dieser dem Mieter günstigsten, weil zur Unwirksamkeit der Klausel führenden Auslegung zugrunde zu 
legen.  
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Meinungsfreiheit bei kritischen Äußerungen 
über ein Unternehmen und dessen 

Vorstandsvorsitzenden  

Die Klägerin zu 1 ist ein Großunternehmen. Der Kläger zu 2 war bis Ende 2005 Vorsitzender ihres 
Vorstands. Der Beklagte ist Aktionär der Klägerin zu 1 und Sprecher eines Aktionärverbandes.  

Am 28. Juli 2005 meldete die Klägerin zu 1, ihr Aufsichtsrat habe beschlossen, dass der Kläger zu 2 zum 
31. Dezember 2005 aus dem Unternehmen ausscheide. Am selben Tag wurde in der Fernsehsendung 
"SWR-Landesschau" ein mit dem Beklagten geführtes Interview ausgestrahlt, in dem dieser unter 
anderem Folgendes äußerte:  

"Ich glaube nicht, dass der Rücktritt (des Klägers zu 2 als Vorsitzender des Vorstands der Klägerin zu 1) 
freiwillig war. Ich glaube, dass er dazu gedrängt und genötigt wurde. … und das muss damit 
zusammenhängen, dass die Geschäfte nicht immer so sauber waren, die Herr S. geregelt hat."  

Das Landgericht hat dem auf Untersagung dieser Äußerungen gerichteten Unterlassungsantrag der Kläger 
stattgegeben. Die Berufung des Beklagten hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen.  

Die vom Bundesgerichtshof zugelassene Revision des Beklagten führte zur Klageabweisung. Die 
Äußerungen des Beklagten dürfen nicht isoliert gesehen, sondern müssen im Gesamtzusammenhang des 
Interviews bewertet werden. Sie unterliegen als wertende Äußerungen dem Schutzbereich des 
Grundrechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes. Der erste Teil der 
Äußerung war entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht als Tatsachenbehauptung, sondern 
als Werturteil einzustufen. Beim zweiten Teil handelt es sich auch nicht um unzulässige Schmähkritik, 
weil sich der Beklagte zu einem Sachthema von erheblichem öffentlichen Interesse äußerte und nicht die 
Herabsetzung der Person des Klägers zu 2 im Vordergrund stand. Bei der danach gebotenen Abwägung 
zwischen dem Persönlichkeitsschutz der Kläger und dem Grundrecht des Beklagten auf freie 
Meinungsäußerung musste der Persönlichkeitsschutz der Kläger im vorliegenden Fall zurücktreten. An der 
Bewertung der Geschäftstätigkeit des Vorstandsvorsitzenden eines Großunternehmens und dessen 
vorzeitigem Rücktritt besteht ein großes öffentliches Interesse. Demgemäß müssen die Grenzen 
zulässiger Kritik gegenüber einem solchen Unternehmen und seinen Führungskräften weiter sein. Würde 
man solche Äußerungen am Tag des Ereignisses unterbinden, wäre eine öffentliche Diskussion aktueller 
Ereignisse von besonderem Öffentlichkeitswert in einer mit Art. 5 Abs. 1 GG nicht zu vereinbarenden 
Weise erschwert.  
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Die rechtzeitige Einreichung eines 
Güteantrages hemmt die Verjährung eines 

Schadensersatzanspruchs  

wegen fehlerhafter Anlageberatung  

Die Kläger nehmen die beklagte Bank auf Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung im 
Zusammenhang mit der Beteiligung an einem Immobilienfonds in Anspruch. Mit einem am 31. Dezember 
2004 bei der Öffentlichen Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle der Freien und Hansestadt Hamburg 
(ÖRA) eingegangenen Anwaltsschreiben vom 30. Dezember 2004 beantragten die Kläger gegen die 
Beklagte deshalb die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens. Auf fernmündliche Nachfragen wurde dem 
von den Klägern beauftragten Rechtsanwalt erklärt, die Schlichtungsstelle sei überlastet und ein weiteres 
Betreiben des Verfahrens sei nicht absehbar. Am 5. September 2005 wurde von den Klägern ein 
Gebührenvorschuss angefordert. Der Antrag wurde der Beklagten zusammen mit einer Ladungsver-
fügung vom 6. Februar 2006 bekannt gegeben. Das Schlichtungsverfahren wurde am 23. März 2006 
eingestellt. Daraufhin haben die Kläger gegen die Beklagte Klage erhoben. Die Beklagte hat unter 
anderem die Einrede der Verjährung mit der Begründung erhoben, der Güteantrag habe aufgrund der 
Verzögerungen im weiteren Verfahren keine rückwirkende Hemmung der Verjährung herbeiführen 
können.  

Die Vorinstanzen haben die Klage wegen Verjährung abgewiesen.  

Der für das Bank- und Börsenrecht zuständige XI. Zivilsenat hat das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Der von den Klägern geltend gemachte 
Schadensersatzanspruch ist nicht verjährt. Vielmehr ist die Verjährung durch die Veranlassung der 
Bekanntgabe des Güteantrages gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB rechtzeitig gehemmt worden. Der - den 
geltend gemachten Anspruch hinreichend genau bezeichnende - Güteantrag ist durch den 
Prozessbevollmächtigten der Kläger noch innerhalb der mit Ablauf des 31. Dezember 2004 endenden 
Verjährungsfrist bei der Schlichtungsstelle eingereicht worden. Zwar ist die Bekanntgabe des Antrags 
gegenüber der Beklagten erst über 13 Monate später veranlasst worden. Dies ist aber noch als 
"demnächst" im Sinne von § 204 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2 BGB anzusehen. Bei der Beurteilung der Frage, ob 
eine Bekanntgabe "demnächst" veranlasst worden ist, hat der Senat auf die vom Bundesgerichtshof 
entwickelten Grundsätze zur gleichgelagerten Fragestellung im Rahmen der Zustellung nach § 167 ZPO 
zurückgegriffen. Danach darf nicht auf eine rein zeitliche Betrachtungsweise abgestellt werden. Vielmehr 
sollen, da die Bekanntgabe von Amts wegen geschieht, die Parteien vor Nachteilen durch Verzögerungen 
innerhalb des Geschäftsbetriebes der Gütestelle bewahrt werden, weil diese Verzögerungen von ihnen 
nicht beeinflusst werden können. So lag der Fall hier. Die Kläger hatten alle von ihnen geforderten 
Mitwirkungshandlungen, wie insbesondere die Einzahlung des angeforderten Gebührenvorschusses, 
zeitnah erbracht, um die Bekanntgabe des Güteantrags zu erreichen. Die Verzögerung der Bekanntgabe 
war allein durch die Arbeitsüberlastung der ÖRA im Jahr 2005 bedingt, die durch die Änderung des 
Verjährungsrechts und die dadurch hervorgerufene Sondersituation einer drohenden Verjährung von sog. 
Altansprüchen zum 31. Dezember 2004 entstanden war. Aufgrund dessen hätten die Kläger die 
Bearbeitung ihres Güteantrags nicht weiter beschleunigen können. Die Kläger hätten stattdessen auch 
nicht den Klageweg beschreiten oder das Mahnverfahren einleiten müssen. Für eine solche Pflicht besteht 
keine rechtliche Grundlage.  

Im zur Entscheidung stehenden Fall kann das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Schadensersatzanspruchs noch nicht abschließend beurteilt werden. Vielmehr wird das Berufungsgericht 
nach Zurückverweisung der Sache die erforderlichen Feststellungen zu treffen haben.  
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Nutzungswertersatz beim Rücktritt vom 
Autokaufvertrag  

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass der Käufer nach Rücktritt von einem Kaufvertrag über ein Fahrzeug Wertersatz für die Nutzung zu 
leisten hat.  

Die Klägerin erwarb vom Beklagten, einem Kraftfahrzeughändler, mit Vertrag vom 9. Mai 2005 einen 
gebrauchten Pkw BMW 316 i mit einer Laufleistung von 174.500 km zu einem Kaufpreis von 4.100 €. 
Die Klägerin hat wegen Mängeln des Fahrzeugs den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. Die Parteien haben 
zuletzt nur noch darüber gestritten, ob sich die Klägerin, die mit dem Fahrzeug 36.000 km gefahren ist, 
bei der Rückabwicklung des Kaufvertrages den Wert der Nutzungen des Fahrzeugs anrechnen lassen 
muss.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass auch bei einem Verbrauchsgüterkauf dem Verkäufer im 
Falle der Rückabwicklung des Vertrages nach § 346 BGB ein Anspruch auf Ersatz der Gebrauchsvorteile 
des Fahrzeugs während der Besitzzeit des Käufers zusteht. Das Europäische Recht steht einem solchen 
Anspruch nicht entgegen. Die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 
17. April 2008 – Rs. C-404/06 (NJW 2008, 1433 - Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen 
und Verbraucherverbände) bezieht sich auf das Recht des Verbrauchers auf Ersatzlieferung, an dessen 
Geltendmachung dieser nicht durch eine Verpflichtung zum Nutzungswertersatz gehindert werden soll, 
nicht aber auf eine Rückabwicklung des Vertrages, bei der der Käufer - anders als bei der 
Ersatzlieferung - seinerseits den Kaufpreis nebst Zinsen zurückerhält. Dies steht auch in Einklang mit 
dem Erwägungsgrund 15 der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Mai 1999, der eine Berücksichtigung der Benutzung der vertragswidrigen Ware bei einer 
Vertragsauflösung ausdrücklich gestattet.  

 



- aktuell  www.al-online.de  

Schadensersatz des Autokäufers bei 
Aufforderung zur "umgehenden" 

Mangelbeseitigung  

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte zu 
entscheiden, welche Anforderungen an die Bestimmung einer Frist zur Nacherfüllung bei Geltendmachung 
von Schadensersatz nach § 281 Abs. 1 BGB zu stellen sind.  

Im Dezember 2005 erwarb der Käufer von der Beklagten einen gebrauchten Pkw Mercedes SL 230 
Pagode, Baujahr 1966, zum Kaufpreis von 34.900,00 €. Im Frühjahr 2006 beanstandete der Käufer 
gegenüber der Beklagten Mängel am Motor des Fahrzeugs. Er forderte die Beklagte auf, diese Mängel 
"umgehend" zu beseitigen, sonst werde er eine andere Werkstatt mit der Behebung der Mängel 
beauftragen. Darauf erklärte ein Mitarbeiter der Beklagten, dass er sich um die Angelegenheit kümmern 
und umgehend Mitteilung machen werde. Nachdem sich die Beklagte in der Folgezeit nicht wieder bei 
dem Käufer gemeldet und er anschließend vergeblich versucht hatte, die Beklagte telefonisch zu 
erreichen, beauftragte er am 7. April 2006 ein anderes Unternehmen mit der Beseitigung der 
behaupteten Mängel am Motor des Fahrzeugs. Nach Durchführung der Arbeiten zahlte er den 
Rechnungsbetrag in Höhe von 2.194,09 € und forderte die Beklagte vergeblich zur Erstattung des 
Betrages auf.  

Der Kläger, an den der Käufer seine Schadensersatzansprüche abgetreten hat, macht diese mit der Klage 
geltend. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die dagegen gerichtete 
Berufung des Klägers mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle an der nach § 281 BGB 
erforderlichen Fristsetzung zur Nacherfüllung. Die Revision des Klägers hatte Erfolg.  

Nach § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Käufer wegen eines behebbaren Mangels der Kaufsache 
Schadensersatz statt der Leistung regelmäßig nur dann verlangen, wenn er dem Verkäufer zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt hat. Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass es für die erforderliche Fristsetzung ausreicht, wenn der Käufer den Verkäufer 
auffordert, den Mangel "umgehend" zu beseitigen. Die Angabe eines bestimmten (End-) Termins oder 
Zeitraums ist für die Bestimmung einer angemessenen Frist nicht erforderlich. Eine Frist ist ein 
bestimmter oder bestimmbarer Zeitraum. Mit der Aufforderung zur umgehenden Nacherfüllung wird eine 
zeitliche Grenze gesetzt, die aufgrund der jeweiligen Umstände des Einzelfalls bestimmbar ist. Dem 
Zweck der Fristsetzung, dem Schuldner vor Augen zu führen, dass er die Leistung nicht zu einem 
beliebigen Zeitpunkt erbringen kann, sondern dass hierfür eine zeitliche Grenze besteht, wird auf diese 
Weise hinreichend Genüge getan.  

Da es an Feststellungen zu den behaupteten Mängeln fehlte, hat der Bundesgerichtshof das Verfahren an 
das Berufungsgericht zurückverwiesen.  
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Haftung wegen Nichtbeachtung von  

Wartungsvorschriften des Herstellers  

Der unter anderem für das Werkvertragrecht zuständige VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute 
entschieden, dass sich eine Fachfirma schadensersatzpflichtig macht, wenn sie bei der Grundüberholung 
eines Motors den über die anerkannten Regeln der Technik hinausgehenden Sicherheitsanforderungen in 
den Wartungsvorschriften des Herstellers nicht entspricht.  

Die Beklagte, eine Fachfirma auf dem Gebiet "Technologie und Service für Motoren und Antriebe" war mit 
der Grundüberholung eines Zwölf-Zylinder-Gasmotors der Firma C. beauftragt. Sie hat dabei entgegen 
den Wartungsvorschriften des Herstellers die Befestigungsschrauben der Kontergewichte auf der 
Kurbelwelle nicht ausgetauscht, sondern nach Überprüfung ohne Rücksprache mit der Bestellerin 
weiterverwendet. Die Wartungsvorschriften der Firma C. waren der Beklagten nicht zugänglich, weil sie 
kein von der Firma C. autorisiertes Fachunternehmen war. Andere Hersteller vergleichbarer Motoren 
ließen zum Teil eine Weiterverwendung der Befestigungsschrauben nach Überprüfung zu.  

Nachdem der generalüberholte Motor in Betrieb genommen worden war, riss infolge des Bruchs zweier 
Befestigungsschrauben ein Gegengewicht der Kurbelwelle ab und verursachte erhebliche Folgeschäden 
am Motor. Einen Teil der daraus entstandenen Schäden verlangt die Klägerin von der Beklagten ersetzt.  

Das Berufungsgericht hat das der Klage teilweise stattgebende Urteil des Landgerichts aufgehoben und 
die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, der Beklagten sei keine schuldhafte Pflichtverletzung 
anzulasten, weil sie mit der Weiterverwendung der Schrauben nach gewissenhafter Prüfung nicht gegen 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verstoßen habe.  

Die Revision führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an 
das Berufungsgericht.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Fachfirma ihre Leistungspflichten jedenfalls dann 
verletzt, wenn sie bei der Grundüberholung die in den Wartungsvorschriften des Herstellers aufgestellten 
Sicherheitsanforderungen nicht befolgt. Dies gilt auch dann, wenn diese Anforderungen über die 
Erfordernisse hinausgehen, die nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfüllen sind. Der 
Unternehmer darf in einem solchen Fall nicht eigenmächtig entscheiden, ob das bei einer von den 
Herstellervorschriften abweichenden Ausführung der Arbeiten bestehende Risiko eingegangen werden 
soll. Eine solche Entscheidung steht nach entsprechender Aufklärung über dieses Risiko allein dem 
Besteller zu.  

Führt der Unternehmer die Grundüberholung eigenmächtig abweichend von den Herstellervorschriften 
aus, liegt darin eine Verletzung seiner Leistungspflichten. Verwirklicht sich dann das Risiko, das durch 
Beachtung der Wartungsvorschriften vermieden werden sollte, ist der Unternehmer grundsätzlich 
schadensersatzpflichtig. Dass ihm die Wartungsvorschriften nicht zugänglich waren, kann ihn nicht 
entlasten. Etwas anderes kann nur gelten, wenn er den Auftraggeber über diesen Umstand und das sich 
daraus ergebende Risiko aufgeklärt hat.  
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Ausübung von Gewerbe in der Mietwohnung  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte 
zu entscheiden, ob die Ausübung eines Gewerbes in einer zu Wohnzwecken vermieteten Wohnung eine 
Pflichtverletzung darstellt, die eine Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigt.  

Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung der Klägerin in Frankfurt am Main, die sie zusammen mit ihrem 
Kind bewohnen. In § 1 des Mietvertrages heißt es, dass die Anmietung "zu Wohnzwecken" erfolgt. § 11 
des Formularmietvertrages enthält die folgende Regelung:  

"1. Der Mieter darf die Mietsache zu anderen als den in § 1 bestimmten Zwecken nur mit Einwilligung des 
Vermieters benutzen.  

…"  

Der Beklagte zu 1 ist als Immobilienmakler tätig. Er besitzt kein eigenes Büro, sondern betreibt seine 
selbständige Tätigkeit von der gemieteten Wohnung aus. Mit Schreiben vom 7. März 2007 forderte die 
Klägerin den Beklagten unter Androhung einer Kündigung des Mietverhältnisses vergeblich auf, die 
gewerbliche Nutzung zu unterlassen. Mit Schreiben vom 4. Juni 2007 erklärte die Klägerin wegen 
vertragswidrigen Gebrauchs der Mietwohnung die fristlose, hilfsweise die ordentliche Kündigung des 
Mietverhältnisses und forderte die Beklagten zur Räumung und Herausgabe der Wohnung auf.  

Das Amtsgericht hat der Klage auf Räumung und Herausgabe der Wohnung sowie der Zahlung 
vorgerichtlicher Anwaltskosten stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht 
die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Vermieter einer Wohnung geschäftliche Aktivitäten 
seines Mieters freiberuflicher oder gewerblicher Art, die nach außen hin in Erscheinung treten, mangels 
entsprechender Vereinbarung - auch ohne ausdrücklichen Vorbehalt - nicht in der Wohnung dulden muss. 
Der Vermieter kann allerdings im Einzelfall nach Treu und Glauben verpflichtet sein, eine Erlaubnis zu 
einer teilgewerblichen Nutzung zu erteilen, insbesondere, wenn es sich nach Art und Umfang um eine 
Tätigkeit handelt, von der auch bei einem etwaigen Publikumsverkehr keine weitergehenden 
Einwirkungen auf die Mietsache oder die Mitmieter ausgehen als bei einer üblichen Wohnungsnutzung. 
Werden für die geschäftliche Tätigkeit Mitarbeiter des Mieters in der Wohnung beschäftigt, wie dies in 
dem heute entschiedenen Fall nach dem bestrittenen Vorbringen der Klägerin der Fall sein soll, kommt 
ein Anspruch auf Gestattung jedoch regelmäßig nicht in Betracht.  

Da dieser Punkt der Aufklärung durch das Berufungsgericht bedarf, hat der Bundesgerichtshof das 
Verfahren zurückverwiesen.  
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Bundesgerichtshof entscheidet über 
Informationspflichten der Bank zum Umfang 
der Einlagensicherung von Kundengeldern  

Der u. a. für das Bankrecht zuständige XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über Schadensersatz-
ansprüche entschieden, die von zwei Anlegern gegenüber einer Bank wegen angeblicher 
Schlechterfüllung der Informations- und Beratungspflichten über Umfang und Höhe der Sicherung ihrer 
Spareinlagen im Falle der Insolvenz der Bank geltend gemacht wurden.  

Die beiden Klägerinnen unterhielten bei der BFI Bank AG Spareinlagen in Form von Sparbriefen sowie 
Festgeld von jeweils weit mehr als 20.000 €. Im Juli 2003 wurde über das Vermögen der BFI Bank AG, 
die nicht dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. angeschlossen war, 
sondern nur dem Einlagensicherungs- und Anlagenentschädigungsgesetz unterlag, das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestellt. Aufgrund des Einlagensicherungs-
gesetzes erhielten die Klägerinnen jeweils einen Entschädi-gungsbetrag von 20.000 €. Den 
überschießenden Betrag ihrer Einlagen meldeten die Klägerinnen zur Insolvenztabelle an und erhielten 
vom Beklagten darauf Abschlagszahlungen von ca. 30 %.  

Wegen ihres restlichen Schadens verlangen sie ebenso wie etwa 80 weitere geschädigte Anleger der BFI 
Bank AG vom Beklagten die abgesonderte Befriedigung aus einer Versicherungsforderung. Die 
Insolvenzschuldnerin hatte bei der streitverkündeten Versicherung eine Haftpflichtversicherung für 
Vermögensschäden abgeschlossen. Die Klägerinnen werfen der Insolvenz-schuldnerin vor allem vor, ihrer 
Pflicht nach § 23a Abs. 1 des Kreditwesengesetzes*, Kunden in leicht verständlicher Form über die für die 
Einlagensicherung geltenden Bestimmungen einschließlich Umfang und Höhe der Sicherung zu 
informieren, nicht nachgekommen zu sein. Das Landgericht hat den Klagen im Wesentlichen 
stattgegeben, das Oberlandesgericht hat sie abgewiesen. Die Revision der Klägerinnen hatte Erfolg. Der 
Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung und 
Verhandlung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.  

Der XI. Zivilsenat hat die Auffassung des Berufungsgerichts bestätigt, dass die beklagte Bank nicht gegen 
ihre Informationspflicht nach § 23a Abs. 1 Satz 2 KWG, den Kunden vor Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung in leicht verständlicher Form über die für die Sicherung geltenden Bestimmungen 
einschließlich Umfang und Höhe der Sicherung zu informieren, verstoßen hat. Das Erfordernis der leichten 
Verständlichkeit der Information ist auch dann erfüllt, wenn die Information - wie hier - in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kreditinstituts erteilt und der Kunde hierauf gesondert 
hingewiesen wurde. Einer gesonderten Unterzeichnung der Informationsschrift durch den Kunden bedarf 
es nicht. Dass die Bank ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen ist, hat nach allgemeinen 
Grundsätzen der Kunde zu beweisen. Dieser Beweis ist den Klägerinnen - wie das Berufungsgericht 
rechtsfehlerfrei festgestellt hat - nicht gelungen.  

Dagegen hat das Berufungsgericht einen Schadensersatzanspruch der Klägerinnen wegen eines 
Beratungsverschuldens der Bank auf der Grundlage des tatsächlichen Vorbringens der Klägerinnen zu 
Unrecht verneint. Hierzu hat der Bundesgerichtshof nunmehr entschieden, dass eine Bank bei 
Zustandekommen eines Beratungsvertrages einem Kunden, der ein besonderes Interesse an der 
Nominalsicherheit einer Geldanlage offenbart hat, keine Einlage bei ihr selbst empfehlen darf, wenn bei 
ihr nur die gesetzliche Mindestdeckung nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz 
besteht. Da das Berufungsgericht das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen offengelassen bzw. 
nicht geprüft hat, müssen die gegebenenfalls erforderlichen Feststellungen nunmehr nachgeholt werden.  

* § 23 Abs. 1 Satz 2 KWG i. d. F. vom 1. August 1998:  

Das Institut hat ferner Kunden, die nicht Institute sind, vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung schriftlich 
in leicht verständlicher Form über die für die Sicherung geltenden Bestimmungen einschließlich Umfang 
und Höhe der Sicherung zu informieren.  
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Mieterhöhung bei Flächenabweichung in 
Mietwohnung  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte 
darüber zu entscheiden, ob bei einer Mieterhöhung nach § 558 BGB die vertraglich vereinbarte 
Wohnfläche auch dann zugrunde zu legen ist, wenn die tatsächliche Wohnfläche (zum Nachteil des 
Mieters) eine geringere Größe aufweist.  

Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung der Klägerin in Hamburg. In dem Mietvertrag ist die Wohnfläche 
mit 55,75 qm angegeben. Die tatsächliche Wohnfläche beträgt 51,03 qm. Mit Schreiben vom 
24. November 2006 hat die Klägerin von der Beklagten die Zustimmung zu einer Mieterhöhung von 
360,47 € auf 432,56 € entsprechend 7,76 € je qm ab dem 1. Februar 2007 verlangt. Sie hat dabei die im 
Mietvertrag angegebene Wohnfläche von 55,75 qm zugrunde gelegt.  

Das Amtsgericht hat der auf Zustimmung zur begehrten Mieterhöhung gerichteten Klage stattgegeben. 
Das Berufungsgericht hat die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die Revision 
der Beklagten hatte keinen Erfolg.  

Der Bundesgerichthof hat entschieden, dass bei einem Mieterhöhungsverlangen nach § 558 BGB die im 
Mietvertrag angegebene Wohnfläche und nicht die geringere tatsächliche Wohnfläche zugrunde zu legen 
ist, wenn die Flächenabweichung nicht mehr als 10 % beträgt. In einem solchen Fall liegt die Abweichung 
innerhalb der Toleranzgrenze für die Verbindlichkeit von Wohnflächenvereinbarungen, wie sie der Senat 
auch für den Fall einer zum Nachteil des Vermieters wirkenden Flächenabweichung angenommen hat. Die 
vertragliche Festlegung einer größeren als der tatsächlich vorhandenen Wohnfläche ist keine 
Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von den Bestimmungen der §§ 557, 558 BGB über 
Mieterhöhungen abweicht und deshalb gemäß  557 Abs. 4 bzw. § 558 Abs. 6 BGB unwirksam wäre. Diese 
Schutzvorschriften betreffen nur solche Abreden, welche die formellen oder materiellen Voraussetzungen 
einer Mieterhöhung nach § 558 BGB verändern. Mit der vertraglichen Festlegung auf eine bestimmte 
Wohnfläche haben die Parteien aber keine solche Vereinbarung getroffen. Die mittelbare Wirkung einer 
Wohnflächenvereinbarung auf die Miethöhe wird hingegen nicht vom Schutzzweck dieser Bestimmungen 
erfasst. Erst bei einer Überschreitung der Erheblichkeitsgrenze von 10 % ist es dem jeweils nachteilig 
betroffenen Vertragspartner nicht mehr zumutbar, sich an dieser Vereinbarung festhalten zu lassen, und 
infolgedessen die tatsächliche Wohnfläche maßgeblich.  
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Bundesgerichtshof entscheidet über die 
Zulässigkeit einer Lehrerbewertung im 

Internet (www.spickmich.de) 
Die Parteien streiten über die Zulässigkeit der Bewertung der Leistungen der Klägerin als Lehrerin mit 
Namensnennung durch Schüler auf der Website www.spickmich.de, die von den Beklagten gestaltet und 
verwaltet wird. Zugang zu dem Portal haben nur registrierte Nutzer. Die Registrierung erfolgt nach 
Eingabe des Namens der Schule, des Schulortes, eines Benutzernamens und einer E-mail-Adresse. An die 
E-mail-Adresse wird ein Passwort versandt, das den Zugang zu dem Portal eröffnet. Die mit den Schul-
noten 1 bis 6 abzugebenden Bewertungen sind an vorgegebene Kriterien gebunden wie etwa "cool und 
witzig", "beliebt", "motiviert", "menschlich", "gelassen" und "guter Unterricht". Ein eigener Textbeitrag 
des Bewertenden ist nicht möglich. Aus dem Durchschnitt der anonym abgegebenen Bewertungen wird 
eine Gesamtnote errechnet. Die Nutzer können außerdem auf einer Zitatseite angebliche Zitate der 
bewerteten Lehrer einstellen. Die Klägerin, deren Name und Funktion auch der Homepage der Schule, an 
der sie unterrichtet, entnommen werden kann, erhielt für das Unterrichtsfach Deutsch eine Gesamt-
bewertung von 4,3. Ihr zugeschriebene Zitate wurden bisher nicht eingestellt. Mit der Klage verfolgt die 
Klägerin einen Anspruch auf Löschung bzw. Unterlassung der Veröffentlichung ihres Namens, des 
Namens der Schule, der unterrichteten Fächer im Zusammenhang mit einer Gesamt- und Einzel-
bewertung und der Zitat- und Zeugnisseite auf der Homepage www.spickmich.de. Sie blieb in den 
Vorinstanzen erfolglos.  

Der u. a. für den Schutz des Persönlichkeitsrechts und Ansprüche aus dem Bundesdatenschutzgesetz 
zuständige VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die dagegen von der Klägerin eingelegte Revision 
zurückgewiesen.  

Unter den Umständen des Streitfalls hat der BGH die Erhebung, Speicherung und Übermittlung der Daten 
trotz der fehlenden Einwilligung der Klägerin für zulässig gehalten. Zwar umfasst der Begriff der 
personenbezogenen Daten nicht nur klassische Daten wie etwa den Namen oder den Geburtsort, sondern 
auch Meinungsäußerungen und Beurteilungen, die sich auf einen bestimmten oder bestimmbaren 
Betroffenen beziehen. Für die Erhebung, Speicherung und Übermittlung solcher Daten in automatisierten 
Verfahren gelten grundsätzlich die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Erhebung und 
Speicherung von Daten zur Übermittlung an Dritte ist auch ohne Einwilligung des Betroffenen nach § 29 
BDSG u.a. dann zulässig, wenn ein Grund zu der Annahme eines schutzwürdigen Interesses an dem 
Ausschluss der Datenerhebung und –speicherung nicht gegeben ist. Ein entgegenstehendes Interesse der 
Klägerin hat der BGH nach Abwägung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung einerseits und 
des Rechts auf freien Meinungsaustausch andererseits für nicht gegeben erachtet. Die Bewertungen 
stellen Meinungsäußerungen dar, die die berufliche Tätigkeit der Klägerin betreffen, bei der der Einzelne 
grundsätzlich nicht den gleichen Schutz wie in der Privatsphäre genießt. Konkrete Beeinträchtigungen hat 
die Klägerin nicht geltend gemacht. Die Äußerungen sind weder schmähend noch der Form nach 
beleidigend. Dass die Bewertungen anonym abgegeben werden, macht sie nicht unzulässig, weil das 
Recht auf Meinungsfreiheit nicht an die Zuordnung der Äußerung an ein bestimmtes Individuum 
gebunden ist. Die Meinungsfreiheit umfasst grundsätzlich das Recht, das Verbreitungsmedium frei zu 
bestimmen.  

Auch die Zulässigkeit der Übermittlung der Daten an den Nutzer kann nur aufgrund einer Gesamt-
abwägung zwischen dem Persönlichkeitsschutz des Betroffenen und dem Recht auf Kommunikations-
freiheit im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden. Im Streitfall ist im Hinblick auf die geringe Aussagekraft 
und Eingriffsqualität der Daten und die Zugangsbeschränkungen zum Portal die Datenübermittlung nicht 
von vornherein unzulässig. Besondere Umstände, die der Übermittlung im konkreten Fall entgegenstehen 
könnten, hat die Klägerin nicht vorgetragen.  
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Abschleppkosten für unbefugt auf 
Privatgrundstücken abgestellte Kraftfahrzeuge  

Der u. a. für Rechtstreitigkeiten aus Eigentum und Besitz an Grundstücken zuständige V. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass unbefugt auf fremden Grundstücken abgestellte Kraft-
fahrzeuge abgeschleppt werden dürfen und nur gegen Bezahlung der Abschleppkosten herausgegeben 
werden müssen. Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde:  

Dem Beklagten gehört ein Grundstück, das als Parkplatz für mehrere Einkaufsmärkte genutzt wird. Auf 
diese Zweckbestimmung wird auf Schildern hingewiesen, ebenso darauf, dass widerrechtlich abgestellte 
Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.  

Am 20. April 2007 stellte der Kläger seinen PKW unbefugt auf dem Parkplatz ab. Zwischen 19.00 Uhr und 
19.15 Uhr wurde sein Fahrzeug von einem Unternehmer abgeschleppt, der aufgrund Vertrages mit dem 
Beklagten beauftragt ist, die Nutzung des Parkplatzes zu kontrollieren und – unter bestimmten 
Voraussetzungen – widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge zu entfernen. Der Vertrag regelt auch die Höhe 
der Abschleppkosten. Der Kläger löste das Fahrzeug gegen Bezahlung der Abschleppkosten (150 €) sowie 
sog. Inkassokosten (15 €) aus und nimmt mit der vorliegenden Klage den Beklagten auf Erstattung der 
Kosten in Anspruch. Amts- und Landgericht haben die Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die 
Revision zur Klärung der Frage zugelassen, unter welchen Voraussetzung dem Besitzer bei unbefugt 
abgestellten Fahrzeugen ein Selbsthilferecht zusteht und ob er die Wahrnehmung der damit verbundenen 
Maßnahmen einem Abschleppunternehmen übertragen darf.  

Der Bundesgerichtshof hat beide Fragen bejaht und die Revision des Klägers insoweit zurückgewiesen. Er 
hat zunächst klar gestellt, dass der Rückzahlungsanspruch nur unter dem Gesichtspunkt der ungerecht-
fertigten Bereicherung (§ 812 BGB) begründet sein könne. Das setze voraus, dass der Beklagte kein 
Recht zum Abschleppen des Fahrzeugs gehabt habe und der Kläger deshalb nicht zur Zahlung der 
Abschleppkosten verpflichtet gewesen sei. Diese Voraussetzungen hat der Bundesgerichtshof als nicht 
gegeben angesehen. Er hat das unbefugte Abstellen des Fahrzeugs als Beeinträchtigung des unmittel-
baren Besitzes des Beklagten an der Parkplatzfläche und damit als verbotene Eigenmacht (§ 858 BGB) 
qualifiziert. Zur Beseitigung der Beeinträchtigung habe der Beklagte sofort sein ihm von dem Gesetz 
gewährtes Selbsthilferecht (§ 859 BGB) ausüben dürfen. Dieses gelte zwar nach dem Grundsatz von Treu 
und Glauben (§ 242 BGB) nicht schrankenlos, habe aber hier – auch unter dem Gesichtspunkt der 
Verhältnismäßigkeit – keiner Einschränkung unterlegen. Selbst wenn auf dem Gelände andere Parkplätze 
frei gewesen seien, stünde das der Befugnis des Beklagten zum Abschleppen nicht entgegen. Denn der 
unmittelbare Grundstücksbesitzer könne sich der verbotenen Eigenmacht unabhängig davon erwehren, 
welches räumliche Ausmaß sie habe und ob sie die Nutzungsmöglichkeit von ihr nicht betroffener Grund-
stücksteile unberührt lasse. Dieses Recht habe der Beklagte nicht anders als durch Abschleppen 
durchsetzen können. Dass er sich dafür des Abschleppunternehmens bedient habe, sei grundsätzlich 
rechtlich nicht zu beanstanden. Dies gelte hier umso mehr, als die zwischen dem Beklagten und dem 
Abschleppunternehmen getroffene Vereinbarung von dem Bestreben gekennzeichnet sei, rechtsmiss-
bräuchliche Abschleppvorgänge, die z. B. auf bloßer Gewinnsucht des Abschleppunternehmens beruhten, 
zu verhindern. Deshalb sei der Kläger zur Bezahlung der Abschleppkosten an den Beklagten unter dem 
Gesichtspunkt des Schadensersatzes verpflichtet gewesen.  

Den Anspruch des Klägers auf Rückzahlung der Inkassokosten hat der Bundesgerichtshof im Gegensatz 
zu den Vorinstanzen für begründet gehalten, weil der Kläger unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt 
diese Kosten habe zahlen müssen.  
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Kostenerstattungsanspruch des Mieters bei 
unwirksamer Endrenovierungsklausel  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass bei einer unwirksamen Endrenovierungsklausel der Vermieter einem 
Erstattungsanspruch ausgesetzt sein kann, wenn der Mieter im Vertrauen auf die Wirksamkeit der 
Regelung vor dem Auszug Schönheitsreparaturen ausführt.  

Die Kläger waren seit Mai 1999 Mieter einer Wohnung des Beklagten. Im Jahr 2004 renovierten sie die 
Wohnung. Einige Zeit später kündigten sie das Mietverhältnis zum 31. Mai 2006. In der Annahme, dazu 
verpflichtet zu sein, nahmen sie vor Rückgabe der Wohnung eine Endrenovierung vor. Sie sind der 
Auffassung, dass ihnen ein Ersatzanspruch für die durchgeführte Endrenovierung zustehe, weil eine 
wirksame Verpflichtung zur Vornahme der Schönheitsreparaturen nicht bestanden habe.  

Mit der Klage machen die Kläger einen Ersatzanspruch in Höhe von 1.620 € (9 € je qm Wand- und 
Deckenfläche) geltend. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die 
Berufung der Kläger zurückgewiesen. Die Revision der Kläger hatte Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Erstattungsanspruch der Kläger wegen ungerecht-
fertigter Bereicherung des Vermieters in Betracht kommt, weil die Kläger nach ihrem Vorbringen die von 
ihnen vorgenommenen Schönheitsreparaturen aufgrund einer unwirksamen Endrenovierungsklausel und 
damit ohne Rechtsgrund erbracht haben (§ 812 Abs. 1, § 818 Abs. 2 BGB). Der Wert der rechtsgrundlos 
erbrachten Leistung bemisst sich insoweit nach dem Betrag der üblichen, hilfsweise der angemessenen 
Vergütung für die ausgeführten Renovierungsarbeiten. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass 
Mieter bei Ausführung von Schönheitsreparaturen regelmäßig von der im Mietvertrag eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch machen, die Arbeiten in Eigenleistung zu erledigen oder sie durch Verwandte und 
Bekannte erledigen lassen. In diesem Fall bemisst sich der Wert der Dekorationsleistungen üblicherweise 
nach dem, was der Mieter billigerweise neben einem Einsatz an freier Zeit als Kosten für das notwendige 
Material sowie als Vergütung für die Arbeitsleistung seiner Helfer aus dem Verwandten- und 
Bekanntenkreis aufgewendet hat oder hätte aufwenden müssen. Der Wert der erbrachten Leistung ist 
durch das Gericht gemäß § 287 ZPO zu schätzen. Im vorliegenden Fall ist aber noch zu klären, ob ein 
höherer Wert deshalb anzusetzen ist, weil nach dem Klägervortrag der Kläger zu 2 beruflich als Maler und 
Lackierer tätig ist und die Durchführung der Schönheitsreparaturen damit möglicherweise Gegenstand 
seines in selbständiger beruflicher Tätigkeit geführten Gewerbes war.  

Eine Ersatzpflicht auf der Grundlage eines Schadensersatzanspruchs hat der Bundesgerichtshof dagegen 
verneint, weil dem Beklagten nach den gegebenen Umständen kein Verschuldensvorwurf wegen der 
Verwendung unwirksamer Klauseln gemacht werden kann.  

Ebenso scheidet auch ein Aufwendungsersatzanspruch aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag aus. Der 
Mieter, der aufgrund vermeintlicher Verpflichtung Schönheitsreparaturen in der Mietwohnung vornimmt, 
führt damit kein Geschäft des Vermieters, sondern wird nur im eigenen Rechts- und Interessenkreis tätig. 
Denn mit der Vornahme der Schönheitsreparaturen will der Mieter eine Leistung erbringen, die rechtlich 
und wirtschaftlich als Teil des Entgelts für die Gebrauchsüberlassung an den Mieträumen anzusehen ist.  

Da es an Feststellungen zur Höhe eines Anspruchs auf Herausgabe einer bei dem Beklagten 
eingetretenen Bereicherung fehlt, hat der Bundesgerichthof die Sache an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen.  
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Berichterstattung über Hauskauf 
Joschka Fischers war zulässig  

Nachdem der Kläger, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, im Juni 
2006 letztmals an einer Sitzung seiner Bundestagsfraktion teilgenommen hatte, veröffentlichte die von 
der Beklagten verlegte Zeitschrift "BUNTE" einen Artikel, der die Überschrift trug: "Nobel lässt sich der 
Professor nieder". In dem Artikel werden Einzelheiten über ein vom Kläger erworbenes Wohnhaus 
mitgeteilt und wird die Frage gestellt, wovon der Kläger dies bezahlt habe; ferner ist ein Foto des Hauses 
abgedruckt. Der Kläger sieht sich durch die Veröffentlichung in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Er 
hat deshalb Klage erhoben mit dem Antrag, der Beklagten die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Äußerungen und von Fotos des Wohnhauses zu untersagen. Das Landgericht Berlin hat der Klage 
stattgegeben, das Kammergericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen.  

Der u. a. für das Persönlichkeitsrecht zuständige VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die dagegen 
vom Kläger eingelegte Revision zurückgewiesen.  

Zwar kann die Veröffentlichung und Verbreitung des Fotos eines Wohnhauses ebenso wie die 
Wortberichterstattung darüber einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellen, wenn sie unter 
Nennung des Namens einer Person und gegen deren Willen erfolgt, so dass die Anonymität der 
Privatsphäre und damit das Recht auf Selbstbestimmung bei der Offenbarung der persönlichen 
Lebensumstände beeinträchtigt werden. Das Berufungsgericht hat den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
des Klägers durch die Berichterstattung der Beklagten aber ohne Rechtsfehler als nicht schwerwiegend 
beurteilt. Es hat festgestellt, dass eine genaue Identifizierung des vom Kläger erworbenen Hauses 
aufgrund der Berichterstattung nicht ohne weiteres möglich war. Es hat deshalb im Rahmen der 
gebotenen Abwägung zutreffend dem berechtigten Informationsinteresse an der Berichterstattung eine 
überwiegende Bedeutung zugemessen. Die Beklagte berichtete aus aktuellem Anlass, nämlich dem 
Abschied des Klägers von der Grünen - Bundestagsfraktion, darüber, wie sich seine Lebensverhältnisse 
nach dem Ausscheiden aus der Politik gestalteten. Der Kläger hatte als langjähriger Bundesaußenminister 
und Vizekanzler, als Mitglied des Bundestages, als Fraktionsvorsitzender der Grünen sowie als Mitglied 
des Parteirates der Grünen eine herausragende Stellung im politischen Leben der Bundesrepublik 
Deutschland eingenommen. Diese Stellung verlor er nicht bereits mit dem Ende seiner Amtszeit als 
Außenminister und Vizekanzler im Jahr 2005. Auch soweit in dem Artikel die Wandlung angesprochen 
wird, die der Kläger seit Beginn der 1970er Jahre durchlebt hat, und die Frage aufgeworfen wird, wovon 
der Kläger den Kaufpreis für das Haus bezahlt hat, ist ein Informationsinteresse zu bejahen, zumal der 
Artikel geeignet ist, gesellschafts- und sozialkritische Überlegungen der Leser anzuregen.  
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Versorgungssperre durch den Vermieter nach 
beendetem Mietverhältnis  

Der u. a. für das gewerbliche Mietrecht zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte sich 
erstmals mit der Frage zu befassen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Vermieter nach 
Beendigung des Mietverhältnisses Versorgungsleistungen wie Heizung, Strom, Wasser einstellen darf.  

In dem zugrunde liegenden Fall waren im Jahr 2000 Räume im Erdgeschoss eines "Kunsthauses" zum 
Betrieb eines Cafés vermietet worden. Nach einem Streit über die Verpflichtung des Vermieters zu 
Nebenkostenabrechnungen stellte der Mieter im Jahr 2001 seine Nebenkostenvorauszahlungen ein, 
später auch die Zahlung der Grundmiete, mit welcher er im August 2007 jedenfalls acht Monate im Rück-
stand war. Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis wiederholt, zuletzt im August 2007. Zwischen den 
Parteien schwebt ein Räumungsverfahren.  

Der Vermieter drohte dem Mieter mehrfach an, die Versorgung der Mieträume mit Heizenergie zu unter-
brechen. Dagegen hat der Mieter eine vorbeugende Unterlassungsklage erhoben, mit der er vor dem 
Landgericht auch Erfolg hatte. Das Kammergericht hat die Klage dagegen abgewiesen.  

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mieters zurückgewiesen.  

Der Bundesgerichtshof hat entgegen der bisher überwiegend vertretenen Auffassung in Rechtsprechung 
und Literatur, die in der Einstellung der Leistungen eine besitzrechtlich verbotene Eigenmacht gesehen 
hat, den Besitzschutz auf die Einstellung von Versorgungsleistungen für nicht anwendbar erklärt. Die 
Besonderheit des Besitzschutzes besteht darin, dass er - zur vorläufigen Befriedung - auch einem 
unrechtmäßigen Besitzer zusteht. Er besteht in der Abwehr von Störungen und greift grundsätzlich auch 
dann ein, wenn der Mietvertrag beendet und der Mieter zur Räumung verpflichtet ist.  

Der Bundesgerichtshof hat nun allerdings hervorgehoben, dass der Besitz als rein tatsächliche Sachherr-
schaft keinen Anspruch auf eine bestimmte Nutzung der Sache verschafft, sondern nur Abwehransprüche 
gegen Eingriffe von außen. Ein solcher Eingriff liege nicht vor, wenn lediglich Leistungen eingestellt 
würden. Denn der Besitz sei nur gegen beeinträchtigende Eingriffe geschützt, verleihe aber kein Recht 
auf eine fortgesetzte Belieferung mit Versorgungsgütern. Damit sei die Sachlage vergleichbar mit der Ein-
stellung der Leistungen durch Versorgungsunternehmen, wenn der Mieter die Leistungen unmittelbar von 
diesen beziehe. Die Versorgungssperre durch die Energieversorger werde nach der weit überwiegenden 
Auffassung zu Recht ebenfalls nicht als Besitzverletzung angesehen.  

Ein Anspruch des Mieters auf die Fortsetzung von Versorgungsleistungen kann sich nach dem Bundes-
gerichtshof nur aus dem Mietvertrag ergeben oder - nach Beendigung des Mietverhältnisses - im Einzel-
fall nach Treu und Glauben aus sog. nachvertraglichen Pflichten. Der Bundesgerichtshof hat beispielhaft 
einzelne Fallgestaltungen angeführt, in denen eine Pflicht des Vermieters auf weitere Belieferung 
bestehen kann. Eine Grenze für die Pflicht zur weiteren Belieferung sei aber jedenfalls dann erreicht, 
wenn der Vermieter hierfür kein Entgelt erhalte und ihm durch die weitere Belieferung ein Schaden 
drohe.  
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Kein Schadensersatzanspruch einer Ent-
schädigungseinrichtung gegen ein Wirtschafts-

prüfungsunternehmen, das einen Prüfungsauftrag 
der BaFin unzureichend erfüllt hat 

 
Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über einen Schadensersatzanspruch entschieden, der 
gegen ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen wegen Schlechterfüllung eines zwischen dem Unternehmen 
und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden: BaFin) geschlossenen Vertrags 
geltend gemacht wurde.  
 
Die Klägerin ist eine gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-
gesetzes (ESAEG) vom 16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1842) bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau errichtete 
Entschädigungseinrichtung. Ihr sind diejenigen Institute im Sinne von § 1 Abs. 1 ESAEG zugeordnet, die 
keine Einlagenkreditinstitute sind. Zu den der Klägerin hiernach zugeordneten Unternehmen gehörte auch 
die Phoenix Kapitaldienst GmbH (im Folgenden: P. GmbH).  
 
Im Sommer 2002 ordnete die BaFin eine Sonderprüfung der P. GmbH an. Mit deren Durchführung 
beauftragte die Behörde die Beklagte.  
 
Diese nahm die Sonderprüfung im Herbst 2002 vor. Hierbei blieb ihren Mitarbeitern verborgen, dass ein 
für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der P. GmbH entscheidendes Konto, das sie nach ihren 
Geschäftsunterlagen angeblich unterhielt, tatsächlich nicht existierte. Dieser Umstand, der dement-
sprechend in dem der BaFin zugeleiteten Prüfungsbericht keine Erwähnung fand, wurde erst durch eine 
entsprechende Mitteilung der neuen Geschäftsleitung der P. GmbH an die BaFin im Frühjahr 2005 
offenbar. Diese beantragte kurz darauf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der P. 
GmbH und stellte den Entschädigungsfall gemäß § 5 Abs. 1 ESAEG fest. Die Klägerin leistete daraufhin 
Entschädigungen an die betroffenen Anleger.  
 
Die Klägerin wirft der Beklagten vor, die von ihr eingesetzten Mitarbeiter hätten bei ordnungsgemäßer 
Ausführung der Sonderprüfung erkennen können und müssen, dass das fragliche Konto der P. GmbH 
nicht bestand. Wäre pflichtgemäß geprüft worden, wäre der Eintritt des Entschädigungsfalles bereits 
spätestens im Mai 2003 und nicht erst im Frühjahr 2005 festgestellt worden. Sie, die Klägerin, hätte in 
diesem Fall wesentlich geringere Entschädigungen leisten müssen.  
 
Die Klägerin hat aus eigenem und hilfsweise aus von der BaFin abgetretenem Recht die Feststellung der 
Schadensersatzpflicht der Beklagten verlangt.  
 

Die Klage ist in allen Instanzen erfolglos geblieben.  
 

Der III. Zivilsenat hat die Auffassung des Berufungsgerichts bestätigt, dass die Klägerin aus dem 
zwischen der BaFin und der Beklagten geschlossenen Vertrag keine Ansprüche herleiten kann. Der 
Vertrag entfaltet keine Schutzwirkung zugunsten der Klägerin, da das hierfür notwendige (objektive) 
Interesse der Behörde nicht vorhanden war, der Klägerin eine Haftungsmöglichkeit gegenüber der 
Beklagten zu verschaffen, und der erforderliche Wille der Vertragsparteien fehlte, die Klägerin in den 
Schutzbereich des Vertrages einzubeziehen.  
 

Die BaFin schaltete die Beklagte gemäß § 4 Abs. 3 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes* (FinDAG) bei 
der Sonderprüfung zur Wahrnehmung eigener Verwaltungsaufgaben ein. Die Behörde haftet für Fehler bei der 
Ausführung dieser Aufgaben gemäß § 4 Abs. 4 FinDAG* der Klägerin nicht. Haftet die BaFin selbst für Pflicht-
verstöße bei der Sonderprüfung nicht, besteht auch keine sachliche Notwendigkeit und damit auch kein objek-
tives Interesse, der Klägerin nur deshalb - ansonsten nicht gegebene – Schadensersatzansprüche zu verschaf-
fen, weil Hilfspersonen mit der Sonderprüfung betraut wurden. Überdies fehlte es an dem Einbeziehungswillen 
der Vertragsparteien, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Beklagte bereit war, stillschwei-
gend die unüberschaubaren Risiken einer Haftung für die Einlagen einer unbekannten Vielzahl von Anlegern, 
deren Ansprüche bei der Klägerin lediglich gebündelt waren, ohne zusätzliche Vergütung zu übernehmen.  
 

Die Klägerin kann auch aus den von der BaFin abgetretenen Rechten keinen Schadensersatzanspruch 
herleiten. Die Behörde hat keinen eigenen Schaden erlitten. Der bei der Klägerin eingetretene Schaden 
ist ihr auch nicht im Wege der so genannten Drittschadensliquidation zuzurechnen. Es fehlt an der hierfür 
notwendigen zufälligen Verlagerung des Schadens, da dieser von vornherein nur bei der Klägerin, nicht 
aber bei der BaFin eintreten konnte.  
 
*§ 4 Abs. 3 und 4 FinDAG:  
 

(3) Bei der Durchführung ihrer Aufgaben kann sich die Bundesanstalt anderer Personen und Einrichtungen bedienen.  
 

(4) Die Bundesanstalt nimmt ihre Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr.  
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Gesetzgeberische Beschränkung auf "Ehedoppelname" mit dem Grund-
gesetz vereinbar 
 
Die Regelung des § 1355 Absatz 4 BGB sieht vor, dass Ehegatten bei der Ehe-
schließung durch Erklärung gegenüber dem Standesamt einen gemeinsamen Familien-
namen und damit Ehenamen bestimmen sollen. Dabei können sie zwischen dem 
Geburtsnamen oder den bisher geführten Namen der Frau oder des Mannes wählen. 
Wählen sie keinen gemeinsamen Ehenamen, trägt jeder Ehegatte nach der Ehe-
schließung seinen Namen weiter. Entscheiden sich die Ehegatten für einen 
Ehenamen, dann kann der Ehegatte, dessen Name nicht zum Ehenamen bestimmt wurde, 
den eigenen Namen dem Ehenamen als Begleitname voranstellen oder anfügen. Diese 
Möglichkeit wird in § 1355 Abs. 4 Satz 2 und 3 BGB jedoch für den Fall, dass die 
Ehegatten schon Träger von Mehrfachnamen sind, ausgeschlossen beziehungsweise 
eingeschränkt: Wird ein schon aus mehreren Namen bestehender Name eines Ehe-
gatten zum Ehenamen bestimmt, dann darf der andere Ehegatte seinen Namen dem 
Ehenamen nicht als Begleitname anfügen. Besteht dagegen der nicht zum Ehenamen 
bestimmte Name aus mehreren Namen, dann kann nur einer dieser Namen dem Ehenamen 
als Begleitname hinzugefügt werden.  
 
Der Beschwerdeführer zu 1) führt einen Doppelnamen und betreibt seit vielen 
Jahren eine Rechtsanwaltskanzlei in München. Die Beschwerdeführerin zu 2) führt 
lediglich einen Namen, hat Kinder aus erster Ehe und ist praktizierende Zahn-
ärztin. Die Beschwerdeführer heirateten, jeweils in zweiter Ehe, im Mai 1997, 
ohne zunächst einen Ehenamen zu bestimmen. Später entschlossen sie sich, den 
Doppelnamen des Beschwerdeführers zu 1) zum Ehenamen bestimmen zu wollen, wobei 
die Beschwerdeführerin zu 2) beabsichtigte, ihren Namen dem Ehenamen als 
Begleitnamen voranzustellen. Dies wurde vom Standesamt München abgelehnt. Ein 
entsprechender Antrag an das Amtsgericht, die Beschwerde und die weitere 
Beschwerde an das BayObLG blieben erfolglos.  
 
Die von den Beschwerdeführern erhobene Verfassungsbeschwerde wies der Erste 
Senat des Bundesverfassungsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. 
Februar 2009 (vgl. Pressemitteilung Nr. 108/2008 vom 19. Dezember 2008) zurück. 
Der Erste Senat entschied, dass die Regelung des § 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB, nach 
der ein Ehegatte, dessen Name die Ehegatten nicht zum Ehenamen bestimmt haben, 
seinen Namen dem Ehenamen als Begleitnamen nicht anfügen darf, wenn der Ehename 
schon aus mehreren Namen besteht, mit dem Grundgesetz, insbesondere mit dem 
Persönlichkeitsrecht (Art 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG) vereinbar ist. Auch der 
Schutz der Ehe (Art. 6 Abs. 1 GG), die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und 
der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) sind durch diese gesetzliche Regelung 
nicht beeinträchtigt. Die Entscheidung erging mit 5:3 Stimmen. 
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde: 
§ 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB verfolgt ein legitimes gesetzgeberisches Ziel. Der 
Gesetzgeber hat bei seiner Konzeption des Familiennamensrechts dem Namen mehrere 
Funktionen gegeben. Zum einen soll der Namensträger die Möglichkeit erhalten, 
sich selbst im Namen zu finden und Ausdruck zu geben. Zum anderen hat das 
Namensrecht die Funktion, den Namensträger familial klar zuzuordnen sowie dem 
Namen seine Identifikationskraft zu erhalten und auch in der Generationenfolge 
zu sichern. Um dies zu erreichen, hat der Gesetzgeber rechtliche Regelungen 
getroffen, die die Bildung von Doppel- und Mehrfachnamen weitgehend zurück-
drängen sollen. In dieses Konzept fügt sich § 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB ein. 
 
Die Norm folgt dem Anliegen, Namen zu bilden, die einerseits auch im Rechts- und 
Geschäftsverkehr praktikabel sind und andererseits in nachfolgenden Generationen 
nicht zu Namensketten führen. Sie verhindert, dass ein Namensträger einen Namen 
führt, der im Falle von bisher von den Ehegatten geführten echten Doppelnamen 
aus bis zu vier Namen bestehen kann. Gleichzeitig schließt der Gesetzgeber damit 
aus, dass Kinder einen mehrgliedrigen, aus drei Namen bestehenden Geburtsnamen 
erhalten können.  
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Zwar hat der Gesetzgeber mit den §§ 1617 Abs. 1 und 1617a BGB inzwischen die 
Möglichkeit eröffnet, einen bereits aus früher geführten Ehenamen und Begleit-
namen zusammengesetzten Doppelnamen eines Elternteils zum Geburtsnamen eines Kin-
des zu bestimmen. Es stellt sich insofern die Frage, weshalb der Gesetzgeber zwar 
die Übertragung eines aus früherem Ehenamen und Begleitnamen zusammengesetzten 
Doppelnamens eines Elternteils auf ein Kind zulässt, aber die Bildung eines 
Doppelnamens aus den Namen der Ehegatten als Ehenamen oder aus den Namen der El-
tern als Geburtsname ihres Kindes untersagt. Auch wenn der Gesetzgeber mit diesen 
Regelungen sein Ziel, schon Doppelnamen vor allem als Geburtsnamen von Kindern zu 
vermeiden, nicht konsequent verfolgt, dient § 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB jedenfalls 
dem legitimen Zweck, das Entstehen von geführten Namen, die aus mehr als zwei 
Namen bestehen, auszuschließen und damit auch zu verhindern, dass diese zum 
Geburtsnamen von Kindern werden. Die Norm ist insofern auch geeignet und erfor-
derlich, die vom Gesetzgeber gewünschte Eindämmung von Namensketten zu erreichen.  
 
Der durch § 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB erfolgende Eingriff in das von Art. 2 Abs. 1 
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Namensrecht des Ehegatten ist 
verhältnismäßig. Praktikabilitätsgründe reichen zwar nicht aus, die Regelung zu 
rechtfertigen. Das gesetzgeberische Anliegen hat aber gereicht, Mehrfachnamen, 
die über Doppelnamen hinausgehen, generell auszuschließen, um dem Namen seine 
identifikationsstiftende Funktion zu bewahren. Auch wenn es andere Gestaltungs-
möglichkeiten gäbe, obliegt es dem Gesetzgeber zu entscheiden, ob er lange 
Namensketten schon dort verhindert, wo es um die Möglichkeit eines Ehegatten 
geht, seinen bisherigen Namen neben dem von beiden Ehegatten gewählten Ehe-
doppelnamen zu führen, oder ob er die Reduktion von Namen höchstens auf Doppel-
namen erst bei der Übertragung der von den Eltern geführten Namen auf ihre 
Kinder vornimmt. 
 
Schließlich ist die Einschränkung des § 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB auch zumutbar, 
weil der Gesetzgeber im Rahmen seiner namensrechtlichen Konzeption den Ehegatten 
trotz des Ausschlusses, einem gewählten Ehedoppelnamen einen Begleitnamen hinzu-
zufügen, bei der Wahl ihrer nach Eheschluss geführten Namen eine große 
Variationsmöglichkeit belassen hat, die ihnen erlaubt, auch ihrem Bedürfnis nach 
Ausdruck der eigenen Identität nachzukommen. So besteht insbesondere im Fall der 
Wahl des Doppelnamens eines Ehegatten zum Ehenamen die Möglichkeit, für den 
anderen Ehegatten im Geschäftsverkehr mit seinem bisher geführten Namen weiter 
zu firmieren (§ 21 HGB) und den Namen zusammen mit seinem Ehenamen zu tragen. 
Das deutsche Namensrecht schreibt keine starre Namensführung vor und lässt es 
ausreichen, wenn mit der Namensunterschrift die eindeutige Identifizierung der 
Person möglich ist. Lediglich gegenüber Behörden ist der rechtlich anerkannte 
Name anzugeben.  
 
§ 1355 Abs. 4 Satz 2 BGB verletzt auch nicht Art. 6 Abs. 1 GG. Die Norm gebietet 
nicht die Wahl eines einheitlichen Ehenamens; sie unterstützt allerdings den 
Wunsch von Ehegatten, ihre Zusammengehörigkeit in einem gemeinsamen Ehenamen zum 
Ausdruck bringen zu können. Diesem Anliegen hat der Gesetzgeber Rechnung 
getragen, indem er den Ehegatten die Möglichkeit eröffnet hat, einen ihrer 
bisher geführten Namen zum Ehenamen zu bestimmen.  
 
Gegen Art. 12 Abs. 1 GG verstößt die Regelung ebenfalls nicht. § 1355 Abs. 4 Satz 2 
BGB kommt keine berufsregelnde Tendenz zu. Wenn die Wahl eines Ehenamens zu einer 
selbst gewünschten Änderung des bisherigen Namens eines Ehegatten führt mit der 
Folge, dass dann sein bisher geführter Name entfällt, liegt darin keine eingriffs-
gleiche Beeinträchtigung der beruflichen Betätigungsfreiheit. Denn es bleibt dem 
betroffenen Ehegatten unbenommen, keinen Ehenamen zu bestimmen und seinen bis-
herigen Namen weiterzuführen, oder bei Wahl eines Ehedoppelnamens jedenfalls als 
berufliche Bezeichnung unter seinem bisherigen Namen weiter aufzutreten. 
 
Schließlich ist auch Art. 3 Abs. 1 GG nicht verletzt. Abgesehen davon, dass hier 
ungleiche Sachverhalte vorliegen, die der Gesetzgeber entsprechend auch ungleich 
behandeln kann, gibt es für diese ungleiche Behandlung mit dem gesetzgeberischen 
Anliegen, Namensketten zu vermeiden, einen hinreichenden Grund, der diese 
Ungleichbehandlung rechtfertigt.  
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Fristlose Kündigung eines 
Wohnraummietvertrages wegen 

Wohnflächenabweichung wirksam  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen von der vertraglich vereinbarten 
Wohnfläche den Mieter zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages berechtigt.  

Die Kläger waren seit dem 1. Mai 2002 Mieter einer Wohnung des Beklagten in H. Mit anwaltlichem 
Schreiben vom 24. Januar 2005 erklärten die Kläger die fristlose Kündigung, hilfsweise die ordentliche 
Kündigung des Mietverhältnisses zum 30. April 2005, weil die Wohnfläche um mehr als 10 % von der mit 
"ca. 100 m²" vereinbarten Wohnfläche abweiche. Mit der Klage haben die Kläger unter anderem die 
Rückzahlung überzahlter Miete von 4.901,11 € verlangt. Der Beklagte hat im Wege der Widerklage 
2.045,55 € Miete für Februar bis April 2005 geltend gemacht.  

Das Amtsgericht hat den Beklagten nach Einholung eines Sachverständigen-gutachtens, wonach die 
tatsächliche Wohnfläche lediglich 77,37 m² beträgt und um 22,63 % von der vereinbarten Wohnfläche 
abweicht, zur Zahlung von 4.901,11 € verurteilt und der Widerklage in Höhe von 1.600,85 € 
stattgegeben. Auf die Berufung der Kläger hat das Berufungsgericht die auf die Widerklage erfolgte 
Verurteilung auf einen Betrag in Höhe von 1.263,45 € ermäßigt; die weitergehende Berufung hat es 
zurückgewiesen. Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Kläger hatte Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass mit einer Wohnflächenabweichung von 22,63 % ein Mangel 
gegeben ist, der zur Folge hat, dass den Klägern der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache nicht 
rechtzeitig gewährt wurde und daher die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung aus wichtigem 
Grund gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB gegeben sind. Eine fristlose Kündigung erfordert - entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts - nicht, dass der Mieter darlegt, warum ihm die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses nicht mehr zumutbar ist. Für die Wirksamkeit einer Kündigung genügt es vielmehr 
grundsätzlich, wenn einer der in § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BGB aufgeführten Tatbestände vorliegt. 
Bei diesen Kündigungsgründen handelt es sich um gesetzlich typisierte Fälle der Unzumutbarkeit. Soweit 
deren tatbestandliche Voraussetzungen erfüllt sind, ist grundsätzlich auch ein wichtiger Grund im Sinne 
von § 543 Abs. 1 BGB zur fristlosen Kündigung gegeben.  

Allerdings kann das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aufgrund besonderer Umstände des 
Einzelfalls verwirkt sein. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn der Mieter bei Mietbeginn oder danach 
erkennt, dass die tatsächliche Wohnfläche die im Mietvertrag angegebene um mehr als zehn Prozent 
unterschreitet, ohne dies zeitnah zum Anlass für eine fristlose Kündigung zu nehmen. Anhaltspunkte für 
das Vorliegen derartiger besonderer Umstände waren den Feststellungen des Berufungsgerichts jedoch 
nicht zu entnehmen.  

 



- aktuell  www.al-online.de  

Kein Übergang von Schadenersatzansprüchen 
gegen den Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft auf den Kfz-Kasko-

Versicherer  

Der für das Versicherungsvertragsrecht zuständige IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs war mit der 
Frage befasst, ob der in § 67 Abs. 2 VVG a. F. bestimmte Ausschluss des Übergangs von Schadensersatz-
ansprüchen gegen einen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familien-
angehörigen auch für Ansprüche gegen den nichtehelichen Lebensgefährten des Versicherungsnehmers 
gilt.  

Der klagende Kaskoversicherer nimmt die Beklagte in Regress wegen einer Versicherungsleistung, die er 
an den Versicherungsnehmer auszahlte, nachdem der versicherte Pkw bei einem von der Beklagten 
verursachten Verkehrsunfall zerstört worden war.  

Das Oberlandesgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass ein Übergang des Schaden-
ersatzanspruchs auf den Versicherer bereits deswegen ausgeschlossen sei, weil die Beklagte im Unfall-
zeitpunkt mit dem Versicherungsnehmer in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelebt habe und 
damit einem Familienangehörigen im Sinne des § 67 Abs. 2 VVG a. F. wenigstens gleichstehe.  

Die Beklagte hat sich darauf berufen, dass sie und der Versicherungsnehmer seit Jahren einen gemein-
samen Hausstand führten und ein 1999 geborenes gemeinsames Kind hätten, das sie gemeinsam 
aufzögen. Im Einzelnen hat die Beklagte behauptet, sie lebe mit dem Versicherungsnehmer bereits seit 
dem Jahr 1989 nichtehelich zusammen und übe das Sorgerecht für das Kind mit ihm gemeinsam aus. Der 
Lebensunterhalt werde seit Begründung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft gemeinschaftlich aus 
ihren beiden Einkommen bestritten, ohne dass eine Trennung der erwirtschafteten Mittel vorgenommen 
werde. Ein gemeinsam errichtetes Eigenheim sei von beiden gemeinsam finanziert worden und werde aus 
den gemeinschaftlichen Einkünften abbezahlt.  

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung vom heutigen Tage die Einbeziehung von Partnern 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften in den Schutzbereich des § 67 Abs. 2 VVG a. F. für geboten 
erachtet. Er hat offen gelassen, ob Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft als Familien-
angehörige im Sinne dieser Vorschrift begriffen werden können. Die Vergleichbarkeit der Schutz-
würdigkeit erfordert zumindest ihre analoge Anwendung. In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, für 
die gemeinsame Mittelaufbringung und -verwendung prägende Merkmale sind, trifft die Inanspruchnahme 
des Partners den Versicherungsnehmer wirtschaftlich nicht minder als in einer Ehe. Der häusliche Friede 
zwischen Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften kann durch zwischen diesen auszutragende 
Streitigkeiten über die Verantwortung für Schadenszufügungen in gleicher Weise gestört werden wie bei 
Ehegatten. Der Gesetzgeber des im Jahre 2008 in Kraft getretenen VVG hat durch die Streichung des 
Erfordernisses der Familienangehörigkeit in § 86 Abs. 3 VVG n. F. zum Ausdruck gebracht, dass insoweit 
eine Änderung geboten war; die Beschränkung auf Familienangehörige in häuslicher Gemeinschaft 
entspreche nicht mehr den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen.  

Lediglich weil einzelne Voraussetzungen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft noch streitig sind, hat 
der Bundesgerichtshof die Sache an das Berufungsgericht zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen.  

§ 67 Abs. 1 Satz 1 VVG a.F.  

Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht 
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt.  

§ 67 Abs. 2 VVG a.F.  

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht 
jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.  



- aktuell  www.al-online.de  

Schadensersatz bei Auszug aus der Miet-
wohnung nach vorgetäuschtem Eigenbedarf 

bei formal unwirksamer Kündigung  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte 
darüber zu entscheiden, ob der Mieter nach dem Auszug aus einer Mietwohnung unter anderem 
Schadensersatzansprüche wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs auch dann geltend machen kann, wenn 
die Kündigung des Vermieters aus formalen Gründen unwirksam gewesen ist.  

Die Klägerin war seit 1977 Mieterin in einem Wohnhaus der Beklagten in Berlin. Aufgrund einer 
Vereinbarung vom 4. Oktober 2002 zog die Klägerin aus der Wohnung aus, nachdem die Beklagten 
mehrfach das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs gekündigt sowie eine Räumungsklage und Schadens-
ersatzforderungen bei nicht rechtzeitiger Räumung angedroht hatten. Unmittelbar nach dem Auszug 
boten die Beklagten das Haus über einen Makler zum Verkauf an, von dem sie später Abstand nahmen. 
Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagten hätten den Eigenbedarf vorgetäuscht. Sie begehrt mit ihrer 
Klage die Rückgabe des Mietobjekts, hilfsweise macht sie Schadensersatzansprüche geltend. Das 
Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg.  

Die vom Bundesgerichtshof zugelassene Revision der Klägerin führte zur Aufhebung des Berufungsurteils 
und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass einem Mieter, der auf eine Kündigung wegen eines in 
Wahrheit nicht bestehenden Eigenbedarfs hin auszieht, Schadensersatzansprüche wegen unberechtigter 
Kündigung auch dann zustehen, wenn der Eigenbedarf zwar entgegen § 573 Abs. 3 Satz 1 BGB (§ 564a 
Abs. 3 BGB aF) nicht im Kündigungsschreiben als berechtigtes Interesse des Vermieters an der 
Beendigung des Mietverhältnisses angegeben und die Kündigung deshalb unwirksam ist, der Vermieter 
dem Mieter den Eigenbedarf aber schlüssig dargetan und der Mieter keine Veranlassung hatte, die 
Angaben des Vermieters in Zweifel zu ziehen.  

Der Schadensersatzanspruch des Mieters wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass sich der Mieter 
mit dem Vermieter auf eine einvernehmliche Beendigung des Mietverhältnisses geeinigt hat, obwohl er zu 
diesem Zeitpunkt mangels ordnungsgemäß begründeter Kündigungserklärungen – noch – nicht zur 
Räumung des Mietobjekts verpflichtet war. Entscheidend ist nicht, ob der Mieter bereits zur Räumung 
verpflichtet ist, sondern allein, ob er das Räumungsverlangen materiell für berechtigt halten darf, weil er 
keinen Anlass hat, an der Richtigkeit der Angaben des Vermieters zu dem geltend gemachten Eigenbedarf 
zu zweifeln. Auch wenn der Mieter sich unter dem Eindruck des als bestehend angenommenen Eigen-
bedarfs zu einer einvernehmlichen Beendigung des Mietverhältnisses bereit findet und das Mietobjekt 
freigibt, ohne auf die formale Wirksamkeit der Kündigungserklärung des Vermieters abzustellen, räumt er 
die Mietwohnung nicht aus freien Stücken, sondern in der Vorstellung, dazu jedenfalls materiell 
verpflichtet zu sein.  

Für einen Ausschluss des Schadensersatzanspruchs nach dem Rechtsgedanken des § 254 BGB, wie er 
von dem Berufungsgericht angenommen wurde, war daher kein Raum. Das Berufungsgericht wird 
nunmehr zu klären haben, ob der mit der Kündigung geltend gemachte Eigenbedarf der Beklagten - wie 
von der Klägerin behauptet - vorgetäuscht war.  
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Zur Aufklärungspflicht des Verkäufers bei 
Asbest  

Der u. a. für Rechstreitigkeiten über Ansprüche aus Kaufverträgen über Grundstücke zuständige 
V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte sich mit folgendem Fall zu befassen, der zwei für die 
Rechtspraxis bedeutsame Fragen aufwirft:  

Mit notariellem Vertrag vom 4. Oktober 2006 kauften die Kläger von den Beklagten ein Hausgrundstück 
unter Ausschluss der "Gewähr für Fehler und Mängel". Das Wohngebäude war im Jahre 1980 in Fertig-
bauweise errichtet worden. In der Außenfassade waren Asbestzementtafeln verarbeitet worden. Über 
diesen Umstand klärten die Beklagten die Kläger nicht auf, obwohl zuvor bereits ein anderer 
Kaufinteressent wegen der Asbestverkleidung von seinen Kaufabsichten abgerückt war.  

Die Kläger verlangen Schadensersatz in Höhe der Kosten für die Asbestsanierung. Land- und Oberlandes-
gericht haben die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht meint, eine im Jahr 1980 mit Asbestzement-
platten errichtete Hausfassade stelle keinen Mangel dar, der Gegenstand einer Offenbarungspflicht habe 
sein können. Ansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsschluss seien ausgeschlossen.  

Die Revision hatte Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur 
neuen Entscheidung und Verhandlung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Er hat entschieden, 
dass Baustoffe, die bei der Errichtung eines Wohnhauses gebräuchlich waren, später aber als gesund-
heitsschädlich erkannt worden sind, einen offenbarungspflichtigen Sachmangel begründen können. Das 
sei jedenfalls dann anzunehmen, wenn Baumaterialien Stoffe enthalten, die schon in geringen Dosen 
karzinogen wirken, und die ernsthafte Gefahr besteht, dass diese Stoffe bei üblicher Nutzung, Umge-
staltung oder Renovierung des Kaufobjekts austreten. Insbesondere liege eine erhebliche Einschränkung 
der Nutzbarkeit eines Wohngebäudes vor, wenn übliche Umgestaltungs- Renovierungs- und 
Umbaumaßnahmen nicht ohne gravierende Gesundheitsgefahren vorgenommen werden könnten. Das 
gelte jedenfalls für solche Arbeiten, die üblicherweise auch von Laien und nicht nur von mit dem Umgang 
gefährlicher Baustoffe vertrauten Betrieben des Fachhandwerks vorgenommen würden. Das Berufungs-
gericht wird daher festzustellen haben, ob diese Voraussetzungen bei dem von den Klägern erworbenen 
Haus erfüllt sind.  

Darüber hinaus hat der Senat entschieden, dass Ansprüche wegen Verschuldens bei den 
Vertragsverhandlungen nach Gefahrübergang (im Regelfall mit der Übergabe der Kaufsache) jedenfalls 
dann nicht durch die kaufrechtlichen Regelungen der §§ 434 ff. BGB ausgeschlossen werden, wenn der 
Verkäufer den Käufer über die Beschaffenheit der Sache arglistig getäuscht hat. Daher wird das 
Berufungsgericht zu prüfen haben, ob den Beklagten ein arglistiges Verhalten vorzuwerfen ist.  
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Zur Dauer des nachehelichen 
Betreuungsunterhalts  

Der u. a. für Familiensachen zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte sich erstmals mit 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem zum 1. Januar 2008 geänderten Anspruch auf nachehelichen 
Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB) zu befassen.  

1. Die Parteien streiten um nachehelichen Unterhalt. Die seit Januar 2000 verheirateten und seit 
September 2003 getrennt lebenden Parteien sind seit April 2006 rechtskräftig geschieden. Ihr im 
November 2001 geborener Sohn wird von der Klägerin betreut. Er besuchte seit 2005 eine 
Kindertagesstätte mit Nachmittagsbetreuung und geht seit September 2007 zur Schule und danach 
bis 16:00 Uhr in einen Hort. Die Klägerin ist verbeamtete Studienrätin und seit August 2002 mit 
knapp 7/10 einer Vollzeitstelle (18 Wochenstunden) erwerbstätig.  

Das Amtsgericht hat den Beklagten für die Zeit ab Januar 2008 zur Zahlung nachehelichen 
Betreuungs und Aufstockungsunterhalt in Höhe von monatlich 837 € verurteilt. Die Berufung des 
Beklagten, mit der er eine Herabsetzung des monatlichen Unterhalts auf 416,32 € und eine zeitliche 
Befristung der Unterhaltszahlungen bis Juni 2009 begehrt, wurde zurückgewiesen.  

Auf seine Revision hat der Bundesgerichtshof die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die 
Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.  

2. Der Bundesgerichtshof hatte über die in Rechtsprechung und Literatur umstrittenen Rechtsfragen zu 
entscheiden, unter welchen Voraussetzungen dem betreuenden Elternteil eines Kindes Betreuungs-
unterhalt zusteht und ob dieser Anspruch zeitlich befristet werden kann.  

Nach § 1570 BGB in der seit dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung kann ein geschiedener Ehegatte 
von dem anderen wegen der Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes für mindestens drei 
Jahre nach der Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, 
solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die 
bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen. Die Dauer des Anspruchs auf 
Betreuungsunterhalt verlängert sich darüber hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der 
Billigkeit entspricht.  

Mit der Einführung des "Basisunterhalts" hat der Gesetzgeber dem betreuenden Elternteil die 
Entscheidung überlassen, ob er das Kind in dessen ersten drei Lebensjahren selbst erziehen oder eine 
andere Betreuungsmöglichkeit in Anspruch nehmen will. Ein gleichwohl während der ersten drei 
Lebensjahre erzieltes Einkommen ist damit stets überobligatorisch. Der betreuende Elternteil kann 
deswegen in dieser Zeit auch eine schon bestehende Erwerbstätigkeit wieder aufgeben und sich voll 
der Erziehung und Betreuung des Kindes widmen. Erzielt er gleichwohl eigene Einkünfte, weil das 
Kind auf andere Weise betreut wird, ist das überobligatorisch erzielte Einkommen allerdings nicht 
völlig unberücksichtigt zu lassen, sondern nach den Umständen des Einzelfalles anteilig zu 
berücksichtigen.  

Für die Zeit ab Vollendung des dritten Lebensjahres steht dem betreuenden Elternteil nach der 
gesetzlichen Neuregelung nur noch ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt aus Billigkeitsgründen zu 
(s. o.). Damit verlangt die Neuregelung allerdings regelmäßig keinen abrupten Wechsel von der 
elterlichen Betreuung zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit. Nach Maßgabe der im Gesetz genannten kind- 
und elternbezogenen Gründe ist auch nach dem neuen Unterhaltsrecht ein gestufter Übergang bis hin 
zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit möglich.  

Im Rahmen der Billigkeitsprüfung haben kindbezogene Verlängerungsgründe das stärkste Gewicht. 
Vorrangig ist deswegen stets der individuelle Umstand zu prüfen, ob und in welchem Umfang die 
Betreuung des Kindes auf andere Weise gesichert ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesetz-
geber mit der Neugestaltung des nachehelichen Betreuungsunterhalts in § 1570 BGB für Kinder ab 
Vollendung des dritten Lebensjahres den Vorrang der persönlichen Betreuung durch die Eltern 
gegenüber einer anderen kindgerechten Betreuung aufgegeben hat. Damit hat der Gesetzgeber auf 
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den zahlreichen sozialstaatlichen Leistungen und Regelungen aufgebaut, die den Eltern dabei 
behilflich sein sollen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu 
können, insbesondere auf den Anspruch des Kindes auf den Besuch einer Tagespflege. In dem 
Umfang, in dem das Kind nach Vollendung des dritten Lebensjahres eine solche Einrichtung besucht 
oder unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse besuchen könnte, kann sich der 
betreuende Elternteil also nicht mehr auf die Notwendigkeit einer persönlichen Betreuung des Kindes 
berufen.  

Soweit demgegenüber in Rechtsprechung und Literatur zu der seit dem 1. Januar 2008 geltenden 
Fassung des § 1570 BGB abweichende Auffassungen vertreten werden, die an das frühere Alters-
phasenmodell anknüpfen und eine Verlängerung des Betreuungsunterhalts allein vom Kindesalter 
abhängig machen, sind diese im Hinblick auf den eindeutigen Willen des Gesetzgebers nicht haltbar.  

Soweit die Betreuung des Kindes sichergestellt oder auf andere Weise kindgerecht möglich ist, 
können einer Erwerbsobliegenheit des betreuenden Elternteils allerdings auch andere Gründe 
entgegenstehen, insbesondere der Umstand, dass der ihm verbleibende Betreuungsanteil neben der 
Erwerbstätigkeit zu einer überobligationsmäßigen Belastung führen kann. Hinzu kommen weitere 
Gründe nachehelicher Solidarität, etwa ein in der Ehe gewachsenes Vertrauen in die vereinbarte und 
praktizierte Rollenverteilung und die gemeinsame Ausgestaltung der Kinderbetreuung.  

3. Diesen gesetzlichen Vorgaben des neuen Unterhaltsrechts trug die angefochtene Entscheidung nicht 
hinreichend Rechnung. Das Berufungsgericht hat bei der Bemessung der Erwerbspflicht der Klägerin 
vorrangig auf das Alter des Kindes abgestellt und nicht hinreichend berücksichtigt, dass es nach 
Beendigung der Schulzeit bis 16.00 Uhr einen Hort aufsucht und seine Betreuung in dieser Zeit auf 
andere Weise sichergestellt ist. Konkrete gesundheitliche Einschränkungen, die eine zusätzliche 
persönliche Betreuung in dieser Zeit erfordern, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Ferner hat 
das Berufungsgericht auch nicht ermittelt, ob die Klägerin als Lehrerin im Falle einer vollschichtigen 
Erwerbstätigkeit (26 Wochenstunden) über 16.00 Uhr hinaus arbeiten müsste. Die Billigkeits-
abwägung, ob der Aspekt einer überobligationsmäßigen Beanspruchung durch Erwerbstätigkeit und 
Kindesbetreuung oder durch andere elternbezogene Gründe zu einer eingeschränkten Erwerbs-
obliegenheit führt, obliegt grundsätzlich dem Tatrichter und kann vom Bundesgerichtshof nur auf 
Rechtsfehler überprüft werden. Zwar mag die Entscheidung des Kammergerichts im Ergebnis 
gerechtfertigt sein. Da es indes an den erforderlichen Feststelllungen und der entsprechenden 
Billigkeitsabwägung durch das Berufungsgericht fehlt, hat der Bundesgerichtshof das angefochtene 
Urteil aufgehoben und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht zurückzuverweisen.  

4. Die vom Beklagten begehrte Befristung des Betreuungsunterhalts nach § 1578 b BGB scheidet schon 
deswegen aus, weil § 1570 BGB in der seit dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung eine 
Sonderregelung für diese Billigkeitsabwägung enthält und insoweit bereits alle Umstände des 
Einzelfalles abschließend zu berücksichtigen sind.  

Das schließt es aber nicht aus, die Höhe des Betreuungsunterhalts in Fällen, in denen keine ehe- oder 
erziehungsbedingten Nachteile mehr vorliegen, nach Ablauf einer Übergangszeit zu begrenzen. Im 
Einzelfall kann dann der von einem höheren Einkommen des Unterhaltspflichtigen abgeleitete 
Unterhaltsanspruch nach den ehelichen Lebensverhältnissen auf einen Unterhaltsanspruch nach der 
eigenen Lebensstellung des Unterhaltsberechtigten herabgesetzt werden. Diese Voraussetzungen 
lagen hier indes nicht vor, weshalb der Senat die Entscheidung des Kammergerichts, den Unterhalt 
nicht zusätzlich zu begrenzen, gebilligt hat.  
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Haftung des Inhabers eines eBay-Accounts  

Der u. a. für das Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs hatte heute darüber zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen der Inhaber eines Mitglieds-
kontos (Accounts) bei der Internet-Auktionsplattform eBay dafür haftet, dass andere Personen unter 
Nutzung seines Accounts Waren anbieten und dabei Rechte Dritter verletzen.  

Der Beklagte ist bei eBay unter dem Mitgliedsnamen "sound-max" registriert. Im Juni 2003 wurde unter 
diesem Mitgliedsnamen unter der Überschrift "SSSuper ... Tolle ... Halzband (Cartier Art)" ein Halsband 
zum Mindestgebot von 30 € angeboten. In der Beschreibung des angebotenen Artikels hieß es unter 
anderem: "... Halzband, Art Cartier ... Mit kl. Pantere, tupische simwol fon Cartier Haus ...". Die 
Klägerinnen haben hierin eine Verletzung ihrer Marke "Cartier", eine Urheberrechtsverletzung sowie einen 
Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gesehen und den Beklagten auf Unter-
lassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Der 
Beklagte hat die Auffassung vertreten, er sei für das beanstandete Angebot nicht verantwortlich, weil 
seine aus Lettland stammende Ehefrau sein Mitgliedskonto bei eBay ohne sein Wissen zum Verkauf 
persönlicher Gegenstände benutzt und dabei das Schmuckstück versteigert habe. Landgericht und 
Oberlandesgericht haben – ohne zu prüfen, ob durch das Angebot des Halsbandes die Rechte der 
Klägerinnen verletzt worden sind – die Klage abgewiesen, weil der Beklagte, der von dem von seiner 
Ehefrau in das Internet eingestellten Angebot keine Kenntnis gehabt habe, für etwaige Rechts-
verletzungen jedenfalls nicht verantwortlich sei.  

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. Der Beklagte hafte mangels Vorsatzes für die von seiner Ehefrau möglicherweise 
begangenen Rechtsverletzungen zwar nicht als Mittäter oder Teilnehmer. Es komme jedoch eine Haftung 
des Beklagten als Täter einer Schutzrechtsverletzung sowie eines Wettbewerbsverstoßes in Betracht, weil 
er nicht hinreichend dafür gesorgt habe, dass seine Ehefrau keinen Zugriff auf die Kontrolldaten des 
Mitgliedskontos erlangte. Benutze ein Dritter ein fremdes Mitgliedskonto bei eBay, nachdem er an die 
Zugangsdaten dieses Mitgliedskonto gelangt sei, weil der Inhaber diese nicht hinreichend vor dem Zugriff 
Dritter gesichert habe, müsse der Inhaber des Mitgliedskontos sich so behandeln lassen, wie wenn er 
selbst gehandelt hätte. Der selbständige Zurechnungsgrund für diese Haftung bestehe in der von dem 
Inhaber des Mitgliedskontos geschaffenen Gefahr einer Unklarheit darüber, wer unter dem betreffenden 
Mitgliedskonto bei eBay gehandelt habe und im Falle einer Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung in 
Anspruch genommen werden könne.  
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Notfallarzt kann Verrichtungsgehilfe des 
niedergelassenen Arztes sein, für den er den 

Notfalldienst übernimmt  

Die Kläger verlangen von den Beklagten Schadensersatz wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung, die 
zum Tod ihres Ehemannes bzw. Vaters geführt habe.  

Im August 2000 hatte dessen Frau nachts die Praxis der Beklagten zu 2 und 3 angerufen, weil ihr Ehe-
mann starke Schmerzen im Oberkörper hatte. Der Anrufbeantworter verwies sie an den ärztlichen 
Notfalldienst. Hierauf suchte der Beklagte zu 1, der anstelle der Beklagten zu 2 und 3 den Notfalldienst 
wahrnahm, den Patienten zu Hause auf und verabreichte ihm ein Medikament gegen Gastroenteritis. Am 
Nachmittag des Folgetages erlitt er einen Herzinfarkt, an dessen Folgen er später verstarb. Die Kläger 
machen geltend, der Beklagte zu 1 habe aufgrund unzureichender Anamnese und Untersuchung die 
Anzeichen für den Herzinfarkt verkannt. Hierfür müssten die Beklagten zu 2 und 3 einstehen, weil der 
Beklagte zu 1 im Notfalldienst als ihr Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfe tätig geworden sei. Die 
Beklagten zu 2 und 3 berufen sich darauf, dass sie mit dem im Notfalldienst tätigen Arzt praktisch keinen 
persönlichen Kontakt hätten. Die erbrachten vertragsärztlichen Leistungen würden nur aus 
Praktikabilitätsgründen über ihre Praxis abgerechnet. Das Gleiche gelte für die Verordnung der 
Medikamente durch den Notfallarzt auf dem Rezeptformular der Praxis.  

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat mit Teilurteil die Klage gegen die 
Beklagten zu 2 und 3 abgewiesen. Die zugelassene Revision der Kläger führte zur Aufhebung des 
angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.  

Der u. a. für Fragen der Arzthaftung zuständige VI. Zivilsenat musste die Frage, ob ein Behandlungs-
vertrag mit den Beklagten zu 2 und 3 vertreten durch den Beklagten zu 1 zustande gekommen ist, nicht 
entscheiden, weil die Kläger ausschließlich deliktische Ansprüche geltend machen. Der BGH hielt die 
Haftung der Beklagten zu 2 und 3 als Geschäftsherren für den Beklagten zu 1 als Verrichtungsgehilfen 
nach § 831 BGB nicht für ausgeschlossen. Voraussetzung ist hierfür, dass der Beklagte zu 1 in einer 
gewissen organisatorischen Abhängigkeit zu den Beklagten zu 2 und 3 stand. Dies sowie, ob die 
Beklagten zu 2 und 3 gegebenenfalls ein Überwachungs- und Auswahlverschulden trifft, bedarf weiterer 
Aufklärung, weshalb die Sache an das Berufungsgericht zurückgegeben wurde.  
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Standzeit von 19 Monaten beim Kauf älterer  

Gebrauchtwagen kein Mangel  

Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass für die Frage, ob ein verkaufter älterer Gebraucht-
wagen wegen einer dem Verkauf vorausgegangenen längeren Standzeit frei von Sachmängeln ist, 
grundsätzlich nicht auf die Standzeit als solche abzustellen ist, sondern darauf, ob bei dem Fahrzeug 
keine standzeitbedingten Mängel vorliegen.  

Der Kläger, der einen Autohandel betreibt, verkaufte mit Vertrag vom 14. September 2006 dem 
Beklagten einen Chevrolet Van 20 zum Kaufpreis von 13.900 €. Das damals rund zehn Jahre alte 
Fahrzeug war vor dem Verkauf für 19 Monate stillgelegt gewesen. Die Zulassungsstelle verweigerte 
wegen überzogener Stilllegungsfristen die erneute Zulassung. Am 27. September 2006 stellte der Kläger 
das Fahrzeug nach Einholung des für die Zulassung erforderlichen Gutachtens wieder bereit und forderte 
den Beklagten zur Abholung und Bezahlung auf. Der Beklagte erklärte den Rücktritt vom Vertrag und 
berief sich unter anderem auf ein Fixgeschäft. Nach vergeblicher Fristsetzung erklärte auch der Kläger 
den Rücktritt vom Vertrag und machte Schadensersatz sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten – 
insgesamt 2.255,80 € – geltend. Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben; das Landgericht hat die 
Klage abgewiesen.  

Die dagegen gerichtete Revision des Klägers hatte Erfolg. Der unter anderem für das Kaufrecht 
zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass bei dem verkauften Fahrzeug 
kein Sachmangel im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB vorlag, so dass der Beklagte nicht vom Vertrag 
zurücktreten konnte. Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, lässt sich keine Aussage dahin 
treffen, dass eine Standzeit und Stilllegungsdauer von 19 Monaten bei einem Gebrauchtfahrzeug eine 
Beschaffenheit darstellt, die nicht mehr üblich ist und die der Käufer nicht erwarten musste. Eine 
allgemeingültige Antwort auf die Frage, welche Standzeit üblich ist, ist schon deshalb nicht möglich, weil 
die Standzeit eines Gebrauchtwagens stark von der jeweiligen Marktlage abhängt. Außerdem lässt sich 
allein auf statistischer Grundlage keine Aussage dazu treffen, welche Käufererwartung hinsichtlich der 
Standzeit objektiv berechtigt ist. Denn die Standzeit des Fahrzeugs ist für den Gebrauchtwagenkäufer 
nicht als solche, sondern allein im Hinblick auf mögliche standzeitbedingte Schäden von Interesse. Ob 
sich derartige Mängel einstellen, hängt indessen von vielen Faktoren, insbesondere davon ab, unter 
welchen Bedingungen und mit welchen Vorsorgemaßnahmen ein stillgelegtes Fahrzeug abgestellt wird. 
Geschieht dies unter ungünstigen Bedingungen und/oder ohne fachmännische Vorbereitung, können 
schon nach kurzer Standzeit Korrosions- und andere Schäden auftreten. Umgekehrt kann bei 
fachmännischem Vorgehen der Zustand eines auch längere Zeit stillgelegten Fahrzeugs besser sein als 
der gleichaltriger Fahrzeuge ohne Standzeit. Deshalb ist hinsichtlich der Frage, ob ein verkaufter älterer 
Gebrauchtwagen wegen einer dem Verkauf vorausgegangenen längeren Standzeit im Sinne des § 434 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB frei von Sachmängeln ist, – anders als bei der Standzeit eines Jahreswagens bis 
zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung (BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 - VIII ZR 180/05, NJW 2006, 2694, 
Tz. 11) – grundsätzlich nicht auf die Standzeit als solche abzustellen, sondern darauf, ob bei dem 
Fahrzeug keine Mängel vorliegen, die auf die Standzeit zurückzuführen sind und die gleichartige 
Fahrzeuge ohne entsprechende Standzeit üblicherweise nicht aufweisen.  

Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Landgericht zurückverwiesen. Das Landgericht hat offen 
gelassen, ob ein Fixgeschäft im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB vorlag, wie der Beklagte vorgetragen 
hat. Die insoweit gegebenenfalls erforderlichen Feststellungen müssen nunmehr nachgeholt werden.  
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Erforderlichkeit von "Regenerationsfahrten" 
bei Verwendung eines Dieselfahrzeugs mit 
Partikelfilter im Kurzstreckeneinsatz kein 

Mangel  

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass die Erforderlichkeit von Fahrten zur Regeneration (Reinigung) eines Partikelfilters bei Dieselfahr-
zeugen zur Vermeidung von Funktionsstörungen beim überwiegenden Einsatz im Kurzstreckenbetrieb 
keinen Mangel darstellt.  

Der Kläger erwarb von der Beklagten einen neuen Pkw Opel Zafira 1.9 CTDI zum Kaufpreis von 
26.470,01 €. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet. Da es im Kurzstreckenbetrieb 
mehrfach zu Störungen kam, die überwiegend auf der Verstopfung des Partikelfilters beruhten, hat der 
Kläger den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt.  

Das Landgericht hat der auf Rückzahlung des Kaufpreises (abzüglich Nutzungswertersatz) Zug um Zug 
gegen Rückgabe des Fahrzeugs gerichteten Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die dagegen 
gerichtete Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die Revision der Beklagten hatte Erfolg. Sie führte 
zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung an das Berufungsgericht.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass für die Beurteilung, ob ein Mangel im Sinne von § 434 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB an dem Fahrzeug des Klägers gegeben ist, als Vergleichsmaßstab nur solche 
Fahrzeuge herangezogen werden können, die ebenfalls mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet sind. 
Es kann nicht darauf abgestellt werden kann, inwieweit Kraftfahrzeuge mit Dieselmotor generell für den 
überwiegenden Kurzstreckenbetrieb geeignet sind. Die gesetzliche Bestimmung setzt als Vergleichs-
maßstab ausdrücklich die Beschaffenheit voraus, die bei "Sachen der gleichen Art" üblich ist und die der 
Käufer "nach der Art der Sache" erwarten kann. Wenn daher - wie im heute entschiedenen Fall - gerade 
ein Dieselpartikelfilter die Ursache für den geltend gemachten Mangel ist, dann können nicht als "Sachen 
der gleichen Art" Dieselfahrzeuge herangezogen werden, die nicht über einen solchen Partikelfilter ver-
fügen. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts, die sich auf ein von ihm einge-
holtes Sachverständigengutachten stützen, sind aber nach dem derzeitigen Stand der Technik Fahrzeuge 
aller Hersteller, die mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet sind, für einen überwiegenden Kurz-
streckeneinsatz nicht geeignet, weil für die Regeneration des Partikelfilters eine erhöhte Abgastemperatur 
erforderlich ist, die im reinen Kurzstreckenbetrieb gewöhnlich nicht erreicht wird.  

Der Bundesgerichtshof hat ferner ausgeführt, dass dies nicht deswegen anders zu beurteilen ist, weil ein 
durchschnittlich informierter Käufer ohne weitere Aufklärung nicht zu der Erkenntnis gelangen könne, 
dass ein mit Dieselpartikelfilter ausgestattetes Neufahrzeug anders als Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter 
oder Fahrzeuge mit Benzinmotor für einen überwiegenden Einsatz im Kurzstreckenverkehr nicht geeignet 
sei. Für die Ermittlung der zu erwartenden Beschaffenheit nach § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB kommt es 
weder auf die konkret vorhandene Vorstellung des jeweiligen Käufers noch auf einen durchschnittlichen 
technischen Informationsstand - sofern ein solcher überhaupt feststellbar sein sollte - der Käuferseite, 
sondern allein darauf an, welche Beschaffenheit der Käufer "nach der Art der Sache" erwarten kann, d. h. 
auf die objektiv berechtigte Erwartung. Es kann daher nur auf die Beschaffenheit von Dieselfahrzeugen 
mit Partikelfilter abgestellt werden, bei denen nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Stand der 
Technik eine uneingeschränkte Nutzung im Kurzstreckenbetrieb nicht möglich ist. Damit fehlt es an einer 
Grundlage für die Erwartung des Käufers, dass ein Dieselfahrzeug mit Partikelfilter ohne Einschränkungen 
im Kurzstreckenbetrieb genutzt werden kann.  

Der Bundesgerichtshof hat den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil weitere 
Feststellungen zu dem Vortrag des Klägers zu treffen sind, dass jedenfalls das in das von ihm gekaufte 
Fahrzeug eingebaute System mangelhaft sei.  
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Duldungspflicht des Mieters bei baulicher 
Maßnahme in der Wohnung nach behördlicher 

Anordnung  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass der Mieter verpflichtet ist, bauliche Maßnahmen, die der Vermieter aufgrund einer 
behördlichen Anordnung oder rechtlichen Verpflichtung durchzuführen hat, dulden muss.  

Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses der Klägerin. 
Im April 2005 stellte der Bezirksschornsteinfeger fest, dass die Gaseinzelöfen in den Wohnungen nicht die 
Abgasgrenzwerte einhielten. Das zuständige Umweltamt forderte die Klägerin auf, für Abhilfe zu sorgen 
und eine neue Heizungsanlage einzubauen. Die Klägerin entschloss sich zum Einbau einer Zentral-
heizungsanlage. Mit Ausnahme der Wohnung der Beklagten sowie der darunter und darüber gelegenen 
Wohnung sind mittlerweile sämtliche Wohnungen an die Zentralheizung angeschlossen. Die Beklagten 
lehnten die mit Schreiben vom 16. November 2005 für die Zeit vom 5. bis 9. Dezember 2005 ange-
kündigten Arbeiten zum Anschluss ihrer Wohnung an die Heizungsanlage ab. Mit Schreiben vom 2. Juni 
2006 erbat die Klägerin von den Beklagten vergeblich Zutritt zu deren Wohnung für die Verlegung der 
Heizungsrohre zum Anschluss der Wohnung im zweiten Obergeschoss an die Heizungsanlage im Erd-
geschoss am 19. Juni 2006. Auch der schließlich im August 2006 geäußerten Bitte der Klägerin, einen 
ihnen genehmen Termins für den Einbau der Steigleitungen zu benennen, kamen die Beklagten nicht 
nach. Zwischenzeitlich hatte die Umweltbehörde der Klägerin einen Bußgeldbescheid für den Fall 
angedroht, dass der Anschluss der Wohnungen im Erdgeschoss und im zweiten Obergeschoss an die 
Zentralheizung nicht unverzüglich erfolge.  

Das Amtsgericht hat der auf Duldung des Einbaus der Steigleitungen gerichteten Klage stattgegeben. Das 
Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bauliche Maßnahmen, die der Vermieter aufgrund behörd-
licher Anordnung in der Mietwohnung durchzuführen hat, nicht unter die in § 554 Abs. 2 BGB aufge-
führten Maßnahmen fallen und daher auch nicht den formellen Anforderungen der Mitteilungspflichten 
nach § 554 Abs. 3 BGB* unterliegen. Eine Duldungspflicht des Mieters ergibt sich in solchen Fällen aus 
§ 242 BGB. Die Anforderungen an die Ankündigung richten sich in einem solchen Fall nach den konkreten 
Umständen unter Berücksichtigung der Dringlichkeit und des Umfangs der Maßnahme, wobei auch der 
Mieter seinerseits verpflichtet ist, an einer zeitnahen Terminsabstimmung mitzuwirken. Die Klägerin hatte 
den Beklagten hier einen Grundriss übersandt, aus dem sich die Lage der einzubauenden Steigleitungen 
genau ergab, und den Beklagten, nachdem diese den zunächst angesetzten Terminen widersprochen 
hatten, die Möglichkeit eingeräumt, selbst einen Termin zu benennen. Dem waren die Beklagten in dem 
Zeitraum von fast einem Jahr bis zur Klageerhebung nicht nachgekommen. Damit hatte die Klägerin alles 
ihr  Mögliche getan, um die Belange der Beklagten zu wahren.  

*§ 554 BGB lautet auszugsweise:  

"(1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur Erhaltung der Mietsache erforderlich sind.  

(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von Energie oder Wasser oder zur 
Schaffung neuen Wohnraums hat der Mieter zu dulden. Dies gilt nicht, wenn die Maßnahme für ihn, seine 
Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter 
Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters und anderer Mieter in dem Gebäude nicht zu 
rechtfertigen ist. Dabei sind insbesondere die vorzunehmenden Arbeiten, die baulichen Folgen, voraus-
gegangene Aufwendungen des Mieters und die zu erwartende Mieterhöhung zu berücksichtigen. Die zu 
erwartende Mieterhöhung ist nicht als Härte anzusehen, wenn die Mietsache lediglich in einen Zustand 
versetzt wird, wie er allgemein üblich ist.  

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 hat der Vermieter dem Mieter spätestens drei Monate vor 
Beginn der Maßnahme deren Art sowie voraussichtlichen Umfang und Beginn, voraussichtliche Dauer und 
die zu erwartende Mieterhöhung in Textform mitzuteilen. Der Mieter ist berechtigt, bis zum Ablauf des 
Monats, der auf den Zugang der Mitteilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des nächsten Monats zu 
kündigen. Diese Vorschriften gelten nicht bei Maßnahmen, die nur mit einer unerheblichen Einwirkung auf 
die vermieteten Räume verbunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen."  
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Verkürzung der Verjährungsfrist für Ansprüche 
wegen Reisemängeln unwirksam  

Der unter anderem für das Reiserecht zuständige Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat zwei Rechts-
fragen zu allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Reiseveranstalters entschieden.  

Der Kläger unternahm mit seiner Ehefrau eine Pauschalreise nach Mauritius. Nach Rückkehr von der 
Reise am 18. August 2005 meldete der Kläger Ansprüche wegen Reisemängeln bei dem beklagten Reise-
veranstalter an und reichte am 11. August 2006 Klage ein, die der Beklagten jedoch wegen einer fehler-
haften Adressierung in der Klageschrift erst im Dezember 2006 zugestellt wurde. Der Kläger verlangt die 
teilweise Rückzahlung des Reisepreises und eine Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter 
Urlaubszeit.  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Beklagten sehen vor, dass vertragliche Ansprüche des 
Reisenden, für die nach dem Gesetz eine zweijährige Verjährungsfrist gilt, in einem Jahr nach Reiseende 
verjähren. Diese Reisebedingungen waren im Katalog der Beklagten abgedruckt, der im Reisebüro bei der 
Buchung der Reise durch den Kläger vorlag. Amts- und Landgericht haben die Klage wegen Verjährung 
abgewiesen. Das Landgericht hat angenommen, der Kläger sei ausreichend deutlich auf die Reise-
bedingungen hingewiesen worden und habe eine zumutbare Möglichkeit gehabt, von diesen Bedingungen 
Kenntnis zu nehmen. Die hiernach maßgebliche einjährige Verjährungsfrist sei nicht rechtzeitig 
unterbrochen worden, weil der Kläger die verspätete Zustellung der Klage durch die fehlerhafte Angabe 
der Anschrift der Beklagten verursacht habe.  

Die Revision des Klägers hatte Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat seine Ansprüche für nicht verjährt 
gehalten.  

§ 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB verlangt für die wirksame Einbeziehung von AGB in einen Vertrag u. a., dass der 
Verwender dem Kunden die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB Kenntnis zu 
nehmen. Anders als das Landgericht hält es der Bundesgerichtshof nicht für zumutbar, im Reisebüro die 
Reisebedingungen in einem dort ausliegenden Katalog zu studieren. Dabei hat der Senat berücksichtigt, 
dass der Reiseveranstalter nach der – insoweit zur Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft dienenden – BGB-Informationspflichten-Verordnung verpflichtet ist, dem 
Reisenden die Reisebedingungen auszuhändigen. Die Verordnung besagt zwar unmittelbar nichts über die 
Einbeziehung von AGB in den Vertrag, bestimmt aber die Kriterien für die Zumutbarkeit der 
Kenntnisnahme mit.  

Im Anschluss an eine entsprechende Entscheidung des VIII. Zivilsenats zum Kaufrecht (vgl. Presse-
mitteilung Nr. 161/2006) hat der Senat ferner die Verkürzung der Verjährungsfrist auch materiell für 
unwirksam gehalten, weil die betreffende Klausel ohne Ausnahme alle vertraglichen Schadensersatz-
ansprüche des Reisenden erfasst. Für vertragliche Ansprüche, die auf Ersatz von Körper- und Gesund-
heitsschäden gerichtet oder auf grobes Verschulden gestützt sind, kann die Haftung in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jedoch nicht wirksam begrenzt werden (§ 309 Nr. 7 Buchst. a und b BGB). Eine 
hiernach unzulässige Haftungsbegrenzung stellt auch die Abkürzung der Verjährungsfrist für die 
betreffenden Ansprüche dar. Der Verstoß gegen § 309 Nr. 7 BGB hat zur Folge, dass die Abkürzung der 
Verjährungsfrist insgesamt unwirksam ist.  
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Unwirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel bei Verpflichtung 
des Mieters zur Vornahme des Außenanstrichs 
von Türen und Fenstern sowie des Anstrichs 

einer Loggia  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass eine Klausel über die Vornahme von Schönheitsreparaturen insgesamt unwirksam ist, 
wenn sie die Verpflichtung enthält, auch den Außenanstrich von Türen und Fenstern vorzunehmen.  

Die Beklagte war Mieterin einer Wohnung des Klägers in Berlin. Der Formularmietvertrag enthielt in § 4 
Abs. 2 folgende Klausel:  

"Schönheitsreparaturen trägt der Mieter (Vergleiche § 13) einschließlich Streichen von Außenfenstern, 
Balkontür und Loggia".  

§ 13 Abs. 1 Satz 1 des Mietvertrages lautet:  

"Trägt der Mieter die Schönheitsreparaturen, so hat er folgende Arbeiten fachgerecht auszuführen: 
Tapezieren, Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, Reinigen und Abziehen und 
Wiederherstellung der Versiegelung von Parkett, das Streichen der Heizkörper einschließlich der 
Heizrohre sowie der Türen und Fenster."  

Der Kläger begehrt von der Beklagten nach Beendigung des Mietverhältnisses unter anderem Schadens-
ersatz wegen unterlassener Schönheitsreparaturen in Höhe von 8.696,66 € netto. Das Amtsgericht hat 
die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Landgericht einen Schadensersatzanspruch 
des Klägers bejaht und der Klage insoweit in Höhe von 6.902,03 € stattgegeben. Die vom Berufungs-
gericht zugelassene Revision der Beklagten hatte Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des 
Berufungsgerichts aufgehoben und die Berufung des Klägers gegen das die Klage abweisende Urteil des 
Amtsgerichts zurückgewiesen.  

Der Bundesgerichtshof hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, dass dem Kläger Schadens-
ersatz wegen unterlassener Schönheitsreparaturen nicht zusteht, weil die Pflicht zur Durchführung von 
Schönheitsreparaturen nicht wirksam auf die Beklagte übertragen worden ist. Die Formularklauseln in § 4 
und § 13 des Mietvertrags sind gemäß § 307 BGB unwirksam, weil sie dem Mieter als Schönheits-
reparaturen auch den Außenanstrich der Fenster sowie der Wohnungseingangstür und der Balkontür und 
darüber hinaus den Anstrich der Loggia auferlegen. Darin liegt eine unangemessene Benachteiligung des 
Mieters, weil diese Arbeiten nicht unter den Begriff der Schönheitsreparaturen fallen, der in § 28 Abs. 4 
Satz 3 der Zweiten Berechnungsverordnung definiert ist. Soweit es um Türen und Fenster geht, gehört zu 
den Schönheitsreparaturen im Sinne dieser Bestimmung, die den Maßstab dafür bildet, welche Arbeiten 
dem Mieter in einer Formularklausel auferlegt werden dürfen, nur das Streichen der Innentüren sowie der 
Fenster und Außentüren von innen, nicht aber der Außenanstrich von Türen und Fenstern. Ebenso wenig 
gehört der Anstrich einer Loggia zu den Schönheitsreparaturen. Die Unwirksamkeit der Verpflichtung des 
Mieters zum Außenanstrich von Türen und Fenstern sowie zum Anstrich der Loggia führt - anders als das 
Berufungsgericht angenommen hat - zur Unwirksamkeit der gesamten Klausel über die Vornahme von 
Schönheitsreparaturen durch den Mieter. Die bloße Streichung der Textbestandteile, mit denen der in 
§ 28 Abs. 4 Satz 3 der Zweiten Berechnungsverordnung geregelte Gegenstandsbereich von Schönheits-
reparaturen überschritten wird, liefe der Sache nach auf eine - nach dem Gesetz unzulässige - 
geltungserhaltende Reduktion hinaus.  
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Bundesgerichtshof bestätigt Verbot von 
Pressefotos, die Sabine Christiansen mit 

Norbert Medus zeigen  

Im April 2006 veröffentlichte die von der Beklagten verlegte Zeitschrift "das neue" einen Artikel, der sich 
mit dem damaligen Zusammensein von Sabine Christiansen, der Klägerin, mit Norbert Medus, ihrem 
jetzigen Ehemann, in Paris befasst. Sowohl das Titelblatt der Zeitschrift als auch der Artikel im Innenteil 
sind mit Fotos bebildert, die beide Personen gemeinsam zeigen. Titelblatt und Artikel enthalten u. a. den 
Text: "So verliebt in Paris" und "Wetten, dass sie diesen Mann bald heiratet?". Die Klägerin hat der 
Beklagten die Veröffentlichung und Verbreitung der Bilder durch Urteil des Landgerichts Berlin untersagen 
lassen. Die Berufung der Beklagten hat das Kammergericht im Wesentlichen zurückgewiesen. Es hat 
seine Entscheidung damit begründet, die Fotos, die die Abgebildeten bei privaten Verrichtungen zeigten 
und nur aufgrund fortlaufender Beobachtung durch Fotografen entstanden sein könnten, stellten einen 
Eingriff in den Kernbereich der Privatsphäre der Klägerin dar, den diese nicht hinnehmen müsse, zumal 
der Artikel wesentlich nur der Unterhaltung gedient habe und ohne erhebliche gesellschaftliche Relevanz 
gewesen sei.  

Der u. a. für das Persönlichkeitsrecht zuständige VI. Zivilsenat des Bundes-gerichtshofs hat das 
Berufungsurteil bestätigt. Die Klägerin und ihr Partner sind auf den Fotos als Liebespaar zu identifizieren 
und zwar in erkennbar privaten Situationen. Private Lebensvorgänge sind auch dann Teil der geschützten 
Privatsphäre, wenn sie im öffentlichen Raum stattfinden und wenn die Abgebildeten einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt sind. Es würde eine erhebliche Einschränkung des Rechts auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit darstellen, wenn jeder, der einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist, sich in der Öffentlich-
keit nicht unbefangen bewegen könnte, weil er auch bei privaten Gelegenheiten jederzeit ohne die 
erforderliche Einwilligung fotografiert werden dürfte. Ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit, hinter 
dem der Persönlichkeitsschutz der Klägerin zurücktreten musste, bestand hier weder hinsichtlich der 
abgebildeten Motive noch hinsichtlich der Berichterstattung über Einzelheiten der damaligen Beziehung 
der Abgebildeten und ihrer privaten Unternehmungen in Paris. Das häufige Auftreten der Klägerin in der 
Öffentlichkeit und ihre öffentlichen Äußerungen über die neue Beziehung ändern an dieser Bewertung 
nichts. Die Selbstdarstellung Prominenter gibt der Presse in der Regel kein Recht, ohne die erforderliche 
Einwilligung Bilder aus deren privatem Lebenskreis zu veröffentlichen, wenn der Veröffentlichung kein im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigendes ausreichendes Informationsinteresse zukommt.  



- aktuell  www.al-online.de  

Unwirksame Farbwahlklausel für 
Schönheitsreparaturen während der Mietzeit  

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
seine Rechtsprechung bestätigt, nach der eine Klausel zur Durchführung der Schönheitsreparaturen 
unwirksam ist, die dem Mieter während der Mietzeit vorgibt, die Mieträume in einer ihm vorgegebenen 
Farbwahl zu streichen.  

Die Kläger waren Mieter einer Wohnung der Beklagten in Dessau. Der Formularmietvertrag enthielt unter 
§ 9 Nr. 2 folgende Klausel:  

"Die Durchführung der Schönheitsreparaturen obliegt dem Mieter. Diese umfassen insbesondere das 
Tapezieren, das Anstreichen der Decken und Wände, das Pflegen der Fußböden, das Streichen der Innen-
türen und Außentüren von innen, des sonstigen Holzwerks sowie das Streichen der Heizkörper und 
Versorgungsleitungen innerhalb der Mieträume in neutralen Farbtönen. Parkettböden sind versiegelt zu 
halten, Teppichböden zu reinigen.  

Bei normaler Nutzung sind die Schönheitsreparaturen ab Vertragsbeginn gerechnet, in Küche, Bad und 
WC alle drei Jahre, für alle übrigen Räume alle 5 Jahre auszuführen."  

Nach Ende des Mietverhältnisses ließ die Beklagte verschiedene Instandsetzungs- und Renovierungs-
arbeiten in der Wohnung durchführen und rechnete unter anderem die Kosten für Schönheitsreparaturen 
in Höhe von 434,34 € mit dem Anspruch der Kläger auf Rückzahlung der Kaution auf. Die Kläger machen 
die Rückzahlung ihres restlichen Kautionsguthabens im Wege der Klage geltend. Die Klage hatte insoweit 
in erster Instanz Erfolg. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. 
Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Kläger hatte insoweit Erfolg.  

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass nach seiner Rechtsprechung eine Klausel zur Durchführung 
von Schönheitsreparaturen gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam ist, wenn sie den Mieter auch während 
der Mietzeit zu einer Dekoration in einer ihm vorgegebenen Farbwahl verpflichtet und dadurch in der 
Gestaltung seines persönlichen Lebensbereichs einschränkt, ohne dass dafür ein anerkennenswertes 
Interesse für den Vermieter besteht. Eine solche Klausel liegt in dem heute entschiedenen Fall vor, weil 
danach die Pflicht zur Dekoration in neutralen Farbtönen nicht allein auf den Zeitpunkt der Rückgabe der 
Wohnung beschränkt ist, sondern auch schon im laufenden Mietverhältnis dem Mieter eine solche 
Farbwahl vorgegeben wird.  

Der Bundesgerichtshof konnte daher offen lassen, ob die Klausel auch deswegen unwirksam ist, weil sie 
einen "starren" Fristenplan enthält, oder - wie das Berufungsgericht angenommen hat - ein zulässiger 
"flexibler" Fristenplan anzunehmen ist, weil durch den Zusatz "bei normaler Nutzung" klargestellt wird, 
dass die Renovierungspflicht nicht zwingend bei Fristablauf eintritt, sondern Ausnahmen bei geringer 
Abnutzung möglich sind und damit auf den tatsächlichen Renovierungsbedarf abzustellen ist.  
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Früheres Eigenkapitalersatzrecht auch nach 
Inkrafttreten des MoMiG in "Altfällen" 

weiterhin anwendbar  

I. Der II. Zivilsenat des BGH hatte über die zum zweiten Mal in die Revisionsinstanz gelangte, auf eigen-
kapitalersatzrechtliche Erstattungsansprüche nach den sog. Novellenregeln (§§ 32 a, 32 b GmbHG a. F.) 
und den sog. Rechtsprechungsregeln (§§ 30, 31 GmbH a. F. analog) gestützte Klage eines Insolvenz-
verwalters gegen den Alleingesellschafter einer GmbH zu entscheiden, die - nach dem zu unterstellenden 
Vorbringen des Klägers - bereits im Herbst 1999 in die Krise geraten und über deren Vermögen 
infolgedessen im Juni 2000 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war.  

II. Während des anhängigen Nichtzulassungsbeschwerde- bzw. Revisionsverfahrens ist zwischenzeitlich 
am 1. November 2008 das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen (MoMiG) vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026) in Kraft getreten, das u. a. die sog. Novellen-
regeln der §§ 32 a, b GmbHG a. F. aufgehoben, deren Regelungsgehalt (teilweise gleichlautend) in das 
Insolvenzrecht verlagert und die sog. Rechtsprechungsregeln (§§ 30, 31 GmbHG a. F. analog) durch die 
neu eingefügte "Nichtanwendungsvorschrift" des § 30 Abs. 1 Satz 3 GmbHG n. F. außer Kraft gesetzt hat.  

Zu der durch die Gesetzesänderung aufgeworfenen Frage des intertemporal anwendbaren Rechts in sog. 
"Altfällen" verhält sich (nur) die Überleitungsnorm des Art. 103 d EGInsO, die in ihrem Satz 1 bestimmt, 
dass auf Insolvenzverfahren, die vor dem Inkrafttreten des MoMiG am 1. November 2008 eröffnet 
worden sind, "die bis dahin geltenden gesetzlichen Vorschriften weiter anzuwenden" sind.  

Der II. Zivilsenat hat nunmehr entschieden, dass schon nach dem Wortlaut dieser Übergangsvorschrift 
das "alte" Eigenkapitalersatzrecht in Gestalt sowohl der sog. Novellenregeln (§§ 32 a, 32 b GmbHG a. F.) 
als auch der sog. Rechtsprechungsregeln (§§ 30, 31 GmbH a. F. analog) auf derartige "Altfälle" bei vor 
Inkrafttreten der Neuregelung eröffnetem Insolvenzverfahren als das seinerzeit geltende Gesetzesrecht 
weiterhin Anwendung findet.  

Dieses allein sachgerechte Verständnis der Überleitungsnorm entspricht auch den - in Ermangelung 
weitergehender spezifischer rückwirkender Übergangsregelungen - im Übrigen heranzuziehenden 
allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Rechts: Danach untersteht ein Schuldverhältnis nach 
seinen Voraussetzungen, seinem Inhalt und seinen Wirkungen dem Recht, das zur Zeit seiner Entstehung 
galt.  

III. Demgemäß finden auch auf den vorliegenden "Altfall" die Vorschriften der Novellen- und der Recht-
sprechungsregeln, unter deren Geltung sich nach dem Vortrag des Klägers der gesamte Entstehungs-
tatbestand des Anspruchs aufgrund einer nach Eigenkapitalersatzrecht verbotenen "Rückzahlung" an den 
Beklagten verwirklicht hat, weiterhin Anwendung.  

Zur - bislang rechtsfehlerhaft unterbliebenen - Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen nach den 
Regeln des "alten" Eigenkapitalersatzrechts hat der II. Zivilsenat des BGH die Sache an einen anderen 
Senat des Berufungsgerichts zurückverwiesen.  
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Vorlagebeschluss des Bundesgerichtshofs an 
den Gerichtshof der Europäischen Gemein-

schaften zur Auslegung der Richtlinie 
1999/44/EG (Verbrauchsgüterkaufrichtlinie)  

Der Kläger erwarb bei der Beklagten, die einen Baustoffhandel betreibt, Bodenfliesen zum Preis von 
1.382,27 €. Nachdem er die Fliesen in seinem Wohnhaus hatte verlegen lassen, zeigten sich Mängel. 
Deswegen hat der Kläger von der Beklagten die Lieferung neuer Fliesen sowie die Zahlung zukünftig noch 
entstehender Aus- und Einbaukosten in Höhe von 5.830,57 € begehrt.  

Das Landgericht hat der Klage zu einem geringen Teil in Höhe von 273,10 € stattgegeben und sie im 
Übrigen, so auch wegen der Ausbaukosten, abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Ober-
landesgericht die Beklagte dagegen unter anderem zur Zahlung der Kosten für den Ausbau der Fliesen in 
Höhe von 2.122,37 € verurteilt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der vom Berufungsgericht 
zugelassenen Revision.  

Der für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat das Revisionsverfahren aus-
gesetzt und gemäß der Verpflichtung aus Art. 234 EG-Vertrag dem Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften folgende Fragen zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts zur Vorabentscheidung vorgelegt:  

1. Sind die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 1 und 2 der Richtlinie 1999/44/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs 
und der Garantien für Verbrauchsgüter dahin auszulegen, dass sie einer nationalen gesetzlichen Regelung 
entgegenstehen, wonach der Verkäufer im Falle der Vertragswidrigkeit des gelieferten Verbrauchsgutes 
die vom Verbraucher verlangte Art der Abhilfe auch dann verweigern kann, wenn sie ihm Kosten 
verursachen würde, die verglichen mit dem Wert, den das Verbrauchsgut ohne die Vertragswidrigkeit 
hätte, und der Bedeutung der Vertragswidrigkeit unzumutbar (absolut unverhältnismäßig) wären?  

2. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Sind die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 Unterabs. 3 
der vorbezeichneten Richtlinie dahin auszulegen, dass der Verkäufer im Falle der Herstellung des 
vertragsgemäßen Zustands des Verbrauchsgutes durch Ersatzlieferung die Kosten des Ausbaus des 
vertragswidrigen Verbrauchsgutes aus einer Sache, in die der Verbraucher das Verbrauchsgut gemäß 
dessen Art und Verwendungszweck eingebaut hat, tragen muss?  

Der Senat hat ausgeführt, dass der Kläger von der Beklagten nach deutschem Recht im Rahmen der hier 
allein in Betracht kommenden Nacherfüllung durch Lieferung einer mangelfreien Sache (§ 439 Abs. 1 
Fall 2 BGB) die Kosten für den Ausbau der mangelhaften Fliesen nicht verlangen kann, selbst wenn ein 
solcher Anspruch grundsätzlich zu bejahen wäre. Das deutsche Recht sieht in § 439 Abs. 3 BGB das 
Recht des Verkäufers vor, die Nacherfüllung wegen absoluter Unverhältnismäßigkeit der dafür erforder-
lichen Kosten zu verweigern. Eine solche absolute Unverhältnismäßigkeit ist hier anzunehmen, weil die 
Kosten der Nacherfüllung (Lieferung neuer Fliesen und Ausbau der mangelhaften Fliesen) mit insgesamt 
rund 3.300 € den Wert der Fliesen im mangelfreien Zustand, der nicht mehr als den Kaufpreis beträgt, 
um deutlich mehr als 150% überschreiten. Das deutsche Recht könnte aber im Widerspruch zu der Richt-
linie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten 
des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12) – Ver-
brauchsgüterkaufrichtlinie – stehen. Diese könnte dahin auszulegen sein, dass der Verkäufer die 
Nacherfüllung nicht wegen absoluter, sondern nur wegen relativer ("… verglichen mit der alternativen 
Abhilfemöglichkeit …") Unverhältnismäßigkeit der dafür erforderlichen Kosten verweigern darf.  

In diesem Fall stellt sich die weitere Frage, ob der Käufer im Rahmen der Nacherfüllung durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (§ 439 Abs. 1 Fall 2 BGB) von dem Verkäufer den Ausbau der mangelhaften 
Kaufsache aus einer anderen Sache, in die sie bestimmungsgemäß eingebaut worden ist, und dement-
sprechend auch im Wege des Schadensersatzes die Erstattung der Kosten hierfür verlangen kann. Eine 
solche Verpflichtung lässt sich dem deutschen Recht nicht entnehmen. Sie könnte sich jedoch gemäß der 
Annahme des Berufungsgerichts aus Art. 3 Abs. 2, Abs. 3 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ergeben, was 
bei der gebotenen richtlinienkonformen Auslegung von § 439 BGB zu berücksichtigen wäre.  
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Wie die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in dem dargelegten 
Zusammenhang auszulegen sind, ist der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften vorbehalten.  

Artikel 3 der Verbrauchsgüterrichtlinie lautet:  

(1) …  

(2) Bei Vertragswidrigkeit hat der Verbraucher entweder Anspruch auf die unentgeltliche Herstellung des 
vertragsgemäßen Zustands des Verbrauchsgutes durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach 
Maßgabe des Absatzes 3 …  

(3) Zunächst kann der Verbraucher vom Verkäufer die unentgeltliche Nachbesserung des 
Verbrauchsgutes oder eine unentgeltliche Ersatzlieferung verlangen, sofern dies nicht unmöglich oder 
unverhältnismäßig ist.  

Eine Abhilfe gilt als unverhältnismäßig, wenn sie dem Verkäufer Kosten verursachen würde, die  

- angesichts des Werts, den das Verbrauchsgut ohne die Vertragswidrigkeit hätte,  

- unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit und  

- nach Erwägung der Frage, ob auf die alternative Abhilfemöglichkeit ohne erhebliche Unannehmlich-
keiten für den Verbraucher zurückgegriffen werden könnte,  

verglichen mit der alternativen Abhilfemöglichkeit unzumutbar wären.  

Die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung muss innerhalb einer angemessenen Frist und ohne erheb-
liche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher erfolgen, wobei die Art des Verbrauchsgutes sowie der 
Zweck, für den der Verbraucher das Verbrauchsgut benötigte, zu berücksichtigen sind.  

…
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Wirksamkeit einer nachträglich getroffenen 
Vereinbarung über die Endrenovierung der 

Mietwohnung  

Der unter anderem für das Wohnraummietecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass eine im Wohnungsübergabeprotokoll vereinbarte Endrenovierungsklausel nicht deshalb 
unwirksam ist, weil der Mietvertrag eine unwirksame Schönheitsreparaturklausel enthält.  

Der Beklagte war Mieter einer Wohnung des Klägers. In dem Formularmietvertrag vom 12. Februar 2000 
ist unter § 16 in Nr. 1 geregelt, dass die Schönheitsreparaturen von dem Mieter während der laufenden 
Mietzeit fachgerecht und der Art der Mieträume entsprechend regelmäßig auszuführen seien, und zwar 
während der Mietzeit mindestens in bestimmten Zeitabständen. § 16 Nr. 2 des Formularmietvertrages 
sieht vor, dass der Mieter die Mieträume in einem Nr. 1 entsprechenden Zustand zurückzugeben habe. In 
einem von den Mietvertragsparteien unterschriebenen Wohnungsübergabeprotokoll vom 6. März 2000 
heißt es unter Nr. 6:  

"Herr U. übernimmt vom Vormieter M. die Wohnung im renovierten Zustand. Er verpflichtet sich dem 
Vermieter gegenüber, die Wohnung ebenfalls im renovierten Zustand zu übergeben."  

Der Kläger begehrt unter anderem Schadensersatz für Renovierungsarbeiten nach Beendigung des Miet-
verhältnisses in Höhe von 1.232,61 €. Das Amtsgericht hat die Klage insoweit abgewiesen. Das 
Berufungsgericht hat die dagegen gerichtete Berufung des Klägers zurückgewiesen.  

Die Revision des Klägers hatte Erfolg. Sie führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurück-
verweisung des Verfahrens an das Berufungsgericht.  

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass ein Anspruch des Klägers zwar nicht aus der Klausel Nr. 1 in 
§ 16 des Mietvertrages hergeleitet werden kann, weil sie einen starren Fristenplan enthält und deswegen 
unwirksam ist. Auch Klausel Nr. 2 bietet keine Grundlage, weil sie eine starre, vom Abnutzungszustand 
losgelöste Endrenovierungsklausel beinhaltet, die ebenfalls unwirksam ist. Eine Renovierungspflicht folgt 
jedoch aus der Endrenovierungsvereinbarung in Nr. 6 des Wohnungsübergabeprotokolls, sofern es sich 
dabei, wie vom Berufungsgericht angenommen, um eine Individualvereinbarung handelt.  

Die Unwirksamkeit einer solchen, für sich allein gesehen unbedenklichen Abrede kann nicht aus dem 
Zusammentreffen mit einer nach § 307 BGB unwirksamen Formularklausel – hier den Klauseln in § 16 
des Mietvertrags - und einem dadurch eintretenden Summierungseffekt abgeleitet werden. Soweit aus 
dem Zusammentreffen einer Individualvereinbarung und einer Formularklausel eine unangemessene 
Benachteiligung des Mieters folgt, führt das nur zur Unwirksamkeit der Formularklausel. Die Individual-
vereinbarung unterliegt dagegen nicht der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. Ebenso wenig kann eine 
Nichtigkeit der Individualvereinbarung gemäß § 139 BGB, wonach bei Nichtigkeit eines Teils im Zweifel 
das ganze Rechtsgeschäft als nichtig anzusehen ist, angenommen werden, wenn die Individualverein-
barung wie im hier zu entscheidenden Fall nachträglich getroffen wurde und es somit an der erforder-
lichen Einheitlichkeit des Rechtsgeschäfts fehlt. Durch das Protokoll der Wohnungsübergabe haben die 
Parteien vielmehr dem bestehenden Mietvertrag noch eine weitere Abrede hinzugefügt, ohne den 
sonstigen Bestand an Rechten und Pflichten zu verändern.  

Das Berufungsgericht wird nunmehr zu klären haben, ob es sich – wie vom Beklagten behauptet – bei 
dem Wohnungsübergabeprotokoll und der darin enthaltenen Endrenovierungsabrede um ein vom Kläger 
zur Mehrfachverwendung bestimmtes Formular handelt, das als Allgemeine Geschäftsbedingung der 
Inhaltskontrolle nach § 307 BGB unterliegt.  

 


